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Vorbemerkung 
 
Die folgende Skizze hat eine kurze Vorgeschichte. Die IASSW veröffentlichte am 27. April 2018 das 
Dokument »Global Social Work Statement of Ethical Principles« (GSWSEP). Die Kommission für Berufs-
ethik des Schweizerischen Berufsverbandes AvenirSocial richtete am 27. November 2019 eine Stel-
lungnahme an die IASSW-Taskforce, welche dieses Dokument erarbeitete. Darin wurde das GSWSEP 
2018 ausführlich diskutiert und einer differenzierten Kritik unterzogen. Die Vorsitzende der IASSW-
Fachkommission Berufsethik, die mit der fortschreibenden Erneuerung der ethischen Grundsätze be-
auftragt ist, Professorin Dr. Vishantie Sewpaul (ehemalige Vize-Präsidentin der IASSW), regte am 12. 
Dezember 2019 in ihrer Antwort auf die Eingabe von AvenirSocial an, einem Fachaufsatz zu den darin 
aufgeworfenen Fragen zu verfassen. Unsere Kommission diskutierte daraufhin zwar alle möglichen In-
halte für einen solchen Fachaufsatz; ihn auszuführen war für sie aber – zumal in der erforderlichen 
Frist (auf ›Rimini 2020‹, der Joint World Conference on Social Work Education and Social Development 
SWESD) – dann einfach nicht leistbar.  
Diese Ausgangslage veranlasste den Präsidenten der Kommission für Berufsethik von AvenirSocial, 
Beat Schmocker, das bereits erarbeitete Material zu verwenden, um wenigstens folgenden grundsätz-
licheren Fragen nachzugehen: 
 

 Mit welchen Kriterien können Fachpersonen der Sozialen Arbeit beurteilen, ob eine methodisch 
korrekte Handlung in ihrer Praxis auch – im Sinne der Sozialen Arbeit – moralisch in Ordnung ist 
oder, inwiefern selbst eine methodisch korrekte Handlung allenfalls als moralisch unhaltbar be-
wertet werden müsste?  
Mit anderen Worten: Was begründet ihre Kompetenz der moralischen Urteilskraft? 

 

 Welche Mittel sollte ein nationaler Berufsverband Sozialer Arbeit ihren Fachpersonen anbieten 
können, um sie bei dieser moralisch beurteilenden Aufgabe in ihrer Praxis zu unterstützen? Welche 
Inhalte müssten diese Mittel in welcher Qualität aufweisen, um sie auch in ihrer Funktion der 
Werte-Erwägungen, berufsmoralischen Entscheidungen und berufsethischer Rechtfertigung zu un-
terstützen? Und vor diesem Hintergrund: welche Form müsste ein der Orientierung dienender 
Prinzipien-Corpus (Kodex, Argumentarium) haben, um nutzbringend zu sein?  

 

Und als Schlussfolgerung aus alledem:  
 Was müsste das ›Statement der globalen Sozialen Arbeit bezüglich ihrer ethischen Prinzipien‹ 

(GSWSEP) leisten, um die nationalen Berufsverbände Sozialer Arbeit in deren Funktion des zur Ver-
fügung Stellens von berufsmoralischen Instrumentarien zu unterstützen? Welche Hilfsmittel soll-
ten globale Dachverbände entwickeln, die auf regionaler Ebene als nützliche Arbeitspapiere un-
mittelbar dienen können, insbesondere für die (Erneuerung von) nationalen Ethik-Kodizes? Oder 
anders gefragt: was leistet das vorliegende Statement (GSWSEP 2018) eigentlich längerfristig für 
die Entwicklung der Professionalisierung der Sozialen Arbeit? 

 
Die Strukturierung des Nachdenkens folgt nun allerdings nicht diesen Fragen, sondern einer allgemei-
nen Projektlogik. Diese beginnt mit einer Kontextualisierung. 
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Aufgabenstellung 
 
Zunächst lässt sich folgendes festhalten: Alle eben aufgeworfenen Fragen tangieren einen bestimmten 
moralphilosophischen Kontext, nämlich den ethischen Themenbereich der ›moralischen Beurteilung‹. 
Damit bewegen wir uns im Bereich der ›normativen Ethik‹, genauer der ›angewandten normativen 
Ethik‹. Dementsprechend zeigt sich uns folgendes theoretisches Umfeld: 
 

 Die normative Ethik lässt sich in Abgrenzung zur ›Metaethik‹, die sich mit der Bedeutung morali-
scher Urteile oder der Form moralischer Argumente befasst, als Versuch charakterisieren, sich mit 
philosophischen Mitteln der Entwicklung moralischer Urteile anzunehmen. Für diese Versuche bil-
det dann wiederum die ›Moralphilosophie‹ den allgemeinen, theoretischen Rahmen.  

 

 Die angewandte Ethik (oder eine spezifische Bereichsethik) versucht, aus diesem moralphilosophi-
schen Rahmen ethisch relevante Kriterien für konkrete Probleme zu finden und diese für eine (z.B. 
berufliche) Praxis zu aktualisieren, indem sie insbesondere die moralischen Dimensionen von 
Handlungen herausarbeitet, Begriffe klärt und das begriffliche und theoretische Instrumentarium 
der Moralphilosophie für die Lösung konkreter Probleme fruchtbar macht.  

 

 Die angewandte normative Ethik umfasst im engeren Sinne die verschiedenen ›Bereichsethiken‹, 
nämlich als Versuche, idealerweise Orientierungswissen für moralisch korrektes Handeln zu gene-
rieren, indem spezifische moralphilosophische Inhalte für einen bestimmten Bereich, z.B. für die 
Medizin, die Politik, die Technik oder eben die Soziale Arbeit gebündelt werden. So zugeschnitten 
werden diese moralphilosophischen Inhalte dann zu einer ›Medizinethik‹ oder ›Medienethik‹ oder 
›Politik-Ethik‹ – oder eben zu einer ›Ethik der Sozialen Arbeit‹.  

 

 Die angewandte normative Ethik der Sozialen Arbeit ist dann – je nach Ausführung – ein mehr oder 
weniger scharf konturierter und relevante Einzelheiten differenzierender Orientierungs-Horizont 
für die Fachpersonen der Sozialen Arbeit, auf den ausgerichtet sie diejenigen notwendigen Erkennt-
nisse gewinnen dürfen und sollen, die zur – vom Standpunkt der Sozialen Arbeit aus gesehenen – 
›richtigen‹ moralischen Entscheidungsfindung führen können. Dabei muss eine solche Ethik kein 
philosophisch exaktes ethisches Wissen liefern, sich gleichwohl umso mehr darauf beziehen. Vor 
allem muss eine solche Ethik konkretes moralisches Wissen systematisch darstellen, d.h. sie muss 
diejenige Moral – mindestens in ihren Umrissen – skizzieren, die sich innerhalb der Sozialen Arbeit 
und aus ihrer Praxis heraus entwickelt hat. Diese Wissens-Skizze ist somit eine Ethik, die gegenüber 
der alltäglichen Praxis – die vom gegenstandstheoretischen Fachwissen, dem analysierten Fakten-
wissen und vom Wissen basierten Methodenwissen geprägt ist – kritisch bleibt, und die in dieser 
professionellen Praxis zum guten Handeln motivieren will. 

 
Wenn wir uns schlussendlich also mit der (Entwicklung der) ›Kompetenz der moralischen Urteilskraft‹ 
im Bereich ihrer Methodik befassen wollen, müssen wir uns zunächst im Fach der ›normativen Ethik‹ 
umschauen; und wenn wir dies unter Zuhilfenahme von moralphilosophischen Einsichten tun wollen, 
dann auch in der Disziplin der ›angewandten normativen Ethik‹; und wenn wir dies explizit für unseren 
Bereich tun wollen, dann auch in der ›angewandten normativen Ethik der Sozialen Arbeit‹.  
 

Dieses Erfordernis – so lässt sich schlussfolgern – gilt erst recht für die globalen und nationalen Berufs-
verbände, wenn sie sich mit der Konzipierung, Entwicklung und Bereitstellung von berufsethischen 
und/oder berufsmoralischen Instrumentarien beschäftigen wollen.  
 

Das aber heisst nichts anders als:  
Erst wenn die Autorinnen und Autoren, die im Auftrag der Berufsverbände berufsmoralische Grundla-
gen entwickeln, mit dem Kontext ›angewandte normative Ethik der Sozialen Arbeit‹ hinreichend ver-
traut sind, können sie auch all die praktischen Fragen und Notwendigkeiten im Hinblick auf die Ent-
wicklung solcher Grundlagen klären.  
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Die zu erwerbende Vertrautheit und die präzise Kontextualisierung im philosophisch-ethischen Umfeld 
ist im Hinblick auf die Erarbeitung berufsmoralischer Instrumentarien jedoch nur eine erste allgemeine 
Bewegung. Bezogen auf die Funktion solcher Instrumentarien, nämlich ›Gewinnung von Orientierungs-
sicherheit in der Praxis‹, ist eine zweite Entwicklungsarbeit noch bedeutsamer, nämlich die Skizzierung 
des fach-ethischen oder bereichs-ethischen Bereichs. Hierbei geht es um die Konzeption einer Ethik, 
die sich explizit auf die Profession und Disziplin Sozialer Arbeit bezieht, die also auf deren gegenstands-
theoretischen Wissen gründet. Denn nur in dieser Form kann Ethik und Moralität zu einem effektiven 
Orientierungs-Horizont für die Fachpersonen in der Praxis der Sozialen Arbeit werden.  
 

Die grundlegende Ausrichtung der Ethik an der Fachlichkeit der Sozialen Arbeit ist also kein disziplin-
theoretisches nice-to-have, sondern ein enorm wichtiges berufspolitisches Postulat, das für die Berufs-
verbände der Sozialen Arbeit, die sich an die Erarbeitung berufsethischer Grundlagen heranmachen, 
zurecht hohe Priorität hat. Dieses berufspolitische Postulat ist umso bedeutsamer, als die normativen 
Hilfsmittel, die zahlreich in der Lehre und in der Praxis zur Verfügung stehen, diese Fachbezogenheit 
meist nur in ungenügender Weise herstellen, denn oft handelt es sich dabei entweder um allgemeine 
ethische Texte oder organisationsbezogene Sammlungen von Normen und Vorschriften. Entsprechend 
finden Fachpersonen der Sozialen Arbeit häufig keinen professions- und disziplinspezifischen ethischen 
Weitblick, was für die Entwicklung der Sozialen Arbeit nichts Gutes bedeuten kann. 
 
 
Eine mit der Konzipierung und Ausarbeitung von berufsethischen Instrumentarien betraute Arbeits-
gruppe (Taskforce) muss also zwingend einen klaren Blick auf die Anforderungen für die Entwicklung 
berufsethischer Grundlagen – und danach auf diese selbst – haben, wenn sie den Fachpersonen der 
Sozialen Arbeit nützlich werden sollen.  
Und die globalen Dachorganisationen der Berufsverbände müssten bei der Frage, von welcher Qualität 
die Basisdokumente sein müssen, erst recht glasklar sehen, wenn sie die nationalen Berufsverbände 
bei der Bewältigung derer Funktion unterstützen wollen. 
 

Solche Standards und Qualitätsmerkmale dürften – wenn sie nicht erst systematisch gesammelt bzw. 
definiert werden müssen – weit über das hinaus gehen, was auf den ersten Blick schon mal vorliegt, 
das heisst: 
 solche Dokumente müssen den bereichsethischen Orientierungs-Horizont repräsentieren, der sei-

nerseits auf der Ethik der Sozialen Arbeit basiert und deren wissenschaftlichen Logik entspricht; 
und  

 dieser Orientierungs-Horizont muss so beschaffen sein, dass er den Fachpersonen der Sozialen 
Arbeit effektiv dabei helfen kann, in bestimmten und konkreten Situationen selbständig, aber im 
Sinne ihrer Profession, moralisch richtig zu entscheiden, und zwar insbesondere in Situationen, in 
denen nicht zum vornherein offensichtlich ist, was vorliegend moralisch richtig wäre.   

 

Eine weitere grundlegende Notwendigkeit dafür, dass bereichsethische Grundlagen für moralisch rich-
tige Entscheidungen in der Praxis funktionieren, ist, dass sie aus dem ›Bereich‹ – in unserem Fall also 
aus der Sozialen Arbeit – selbst hervorgehen. Das heisst:  
 funktionale bereichsethische Grundlagen repräsentieren immer – durch die allgemein philosophi-

sche Logik der ›angewandten Ethik‹ – begründete (also relativierte) Inhalte der Sozialen Arbeit. 
Oder anders gesagt: 

 Ausgangs- und Bezugspunkt für alle spezifischen ethischen und moralischen Fragen der Sozialen 
Arbeit sind immer ihre gegenstandsbezogenen Bestimmungen, bzw. das objekttheoretische Wis-
sen und die analysierten Fakten, die den spezifischen Zuständigkeitsbereich der Sozialen Arbeit 
und ihre Funktion betreffen.  

Erst dann, also erst bezogen auf dieses professionsspezifische Wissen und diese fallbezogenen Fakten, 
können Prinzipien der angewandten Ethik Sozialer Arbeit entwickelt werden.  
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Der Hintergrund dieser Notwendigkeit ist, dass die Kompetenz zur spezifischen moralischen Urteilsbil-
dung gewährleistet werden muss. Moralische Normen jedoch, die der Sozialen Arbeit quasi top-down 
als Resultat einer allgemein philosophischen Perspektive (z.B. einer kantischen oder utilitaristischen) 
vorgeschrieben oder ihr von einer mehr oder weniger legitimierten übergeordneten Instanz aufge-
zwungen werden, mögen zwar gesellschaftlichen Regeln entsprechen, aber sie sind deswegen noch 
keine belastbare Grundlage, um den spezifischen Standpunkt der Sozialen Arbeit einzunehmen und 
von dort aus im Sinne der Sozialen Arbeit zu argumentieren. Genau das tun zu können aber müssen 
Fachpersonen der Sozialen Arbeit jederzeit in der Lage sein. 
Diese Bedingung zu reklamieren hat im Übrigen nichts mit elitärem Gehabe zu tun. Es ist vollkommen 
klar, dass die Soziale Arbeit nicht die einzige Mitgestalterin von gesellschaftlichen Aushandlungspro-
zessen im Bereich der Werte-Systeme ist, erst nicht die einzige Akteurin, die über moralisches Wissen 
oder gar über das einzig wahre Ethos verfügt. Aber es ist ebenso klar, dass in diesen gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozessen die Stimme der Sozialen Arbeit gehört werden muss, sollen nicht spezifische 
Aspekte des ›Sozialen‹ einfach verloren gehen. Und diese Stimme wird umso klarer, je eindeutiger sie 
standortabhängig feststehend abgegeben wird. (Andere gesellschaftliche Akteure tun das so oder so.) 
 

Ein weiteres – beinahe banales – Qualitätsmerkmal besteht darin, dass bereichsethische Grundlagen 
in der Praxis auch in der Sozialen Arbeit nur dann funktionieren, wenn sie auf die Bedarfe der Fachper-
sonen hin ausgerichtet sind. Die Praxis der Sozialer Arbeit konfrontiert ihre Fachpersonen beispiels-
weise fortlaufend mit spezifischen und konkreten moralischen Dilemmata, in denen sie dringlich ent-
scheiden müssen, um handlungsfähig zu bleiben. Sie benötigen also normative Instrumentarien, auf-
grund deren sie ›vor Ort‹ entscheiden können, was in ihrer Praxis konkret zur Anwendung kommen 
soll. Das heisst:  
 funktionale bereichsethische Grundlagen müssen so konzipiert und aufbereitet sein, dass mit 

ihnen alternative bereichsethische oder/und berufsmoralische Argumente rekonstruiert werden 
können, die dann – quasi barrierefrei – in die individuellen und kollegialen Denk- und Entschei-
dungsprozess einfliessen können.  

 

Darüber hinaus – und insbesondere im Hinblick auf diese Denk- und Entscheidungsprozesse – haben 
bereichsethische Grundlagen übergeordnete Funktionen zu erfüllen. Das heisst beispielsweise:  
 bereichsethische Grundlagen müssen befähigen, primär zur Entwicklung der Kompetenz der 

›Werte-Erwägung‹, der ›moralischen Urteilsbildung‹ und der »›berufsethischen Rechtfertigung‹.  
Denn solche Kompetenzen sind für Fachpersonen der Sozialen Arbeit für die Begründung von Inter-
ventionen oder der Legitimation professioneller Handlungen, ja zur Herstellung ihrer eigenen Hand-
lungsfähigkeit unentbehrlich. Solche Kompetenzen können weder allgemein-philosophische noch spe-
zifische Normen und Gebote, die den Fachpersonen – womöglich noch unter Sanktionsandrohung bei 
Nichteinhaltung – vorschrieben werden, kompensieren. 
 
Und schliesslich geht es auch in bereichsethischen Grundlagen nicht ohne die methodische Ebene. Und 
auch hier sind entsprechende Standards und Qualitätskriterien zu bestimmen, wie etwa: 
 bereichsethische Grundlagen müssen – im Hinblick auf Kompetenzerweiterung – konkrete Verfah-

ren aufweisen, die aufzeigen, wie Werte erwogen, moralische Urteile gebildet und Handlungen 
berufsethisch gerechtfertigt, bzw. womit die entsprechenden individuellen und kollektiven Pro-
zesse der moralischen Beurteilung gesteuert werden können.  

 

In der ›kollegialen berufsmoralischen Beratung‹ ginge es beispielsweise um methodische Kompeten-
zen zur moralischen Bewertung bestimmter, konkreter Verhaltensweisen. Oder für die Profession ins-
gesamt ginge es um argumentativ korrekt erzeugte moralische Prägnanz hinsichtlich bestimmter 
Handlungsweisen, z.B. bezüglich der politischen Funktion der Sozialen Arbeit, aber auch um philoso-
phisch moralische Kritik an bestimmten Vorschriften bezüglich Interventionen und Entscheidungen, 
z.B. in Zwangskontexten.  
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Kurz: Wenn auf der einen Seite von den Fachpersonen der Sozialen Arbeit – zurecht – die berufsmora-
lische Rechtfertigung ihrer Praxis gefordert wird, dann müssen sie auf der anderen Seite darin aber 
auch ermächtigt und alimentiert sein. 
Sie brauchen Instrumentarien, die ihnen nicht nur generell gangbare Wege für eine gute, berufsmora-
lisch basierte Praxis aufzeigen, sondern die auch gewährleisten können, dass sie sich auf diese Praxis 
vorbereiten und entsprechende Routinen einüben dürfen.  
Das bedeutet, dass solche berufsethischen und -moralischen Hilfsmittel nur dann effektiv sind, wenn 
sie es den Fachpersonen der Sozialen Arbeit ermöglichen, sich einen guten berufsmoralischen Habitus 
für den verantwortungsvollen Umgang in der Begleitung von Menschen beim Lösen ihrer sozialen 
Probleme anzueignen, damit das dann auch im konkreten Fall moralischer Probleme gelingen kann.  
 
 
 
Umsetzung 
 

Den Fachpersonen der Sozialen Arbeit kommt aufgrund ihrer spezifischen Funktionen sowie den ihnen 
zugeordneten Handlungsfeldern und -räumen eine besondere sorgende Verantwortung zu, auf die ihr 
fachliches Wissen zugeschnitten ist. Denn sie bearbeiten sensible Handlungssituationen mit hoch dif-
fizilen und komplexen Entscheidungen, die immer konkrete Menschen und ihre sozialen Umgebungen 
betreffen. Vor dem Hintergrund einer solchen Praxis ist der Fundus an moralischen Fragestellungen 
natürlich gross. Welche berufsethischen Hilfsmittel ihnen hierfür auch immer zur Verfügung gestellt 
werden: diese müssen den Ansprüchen einer vielschichtig verflochtenen Aufgabe gerecht werden kön-
nen.  
 

Das Erarbeiten und Bereitstellen bereichsethischer Grundlagen, welche diese Bedarfe der Fachperso-
nen der Sozialen Arbeit in der Praxis abdecken sollen, ist entsprechend ausserordentlich anspruchsvoll. 
Auf den Autorinnen und Autoren solcher Grundlagen lastet folglich eine hohe Verantwortung und es 
wird von ihnen viel Expertise auf mehreren Ebenen abverlangt.  
Zum einen geht es um Instrumente zur effektiven Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen bei der 
Entwicklung ihrer Kompetenz der moralischen Urteilsbildung und der berufsethisch korrekten Ent-
scheidungsfindung, die genau dann bereitstehen müssen, wenn Schritte zur Kompetenzentwicklung, 
bzw. konkrete normative Entscheidungen und moralische Beurteilungen anstehen. Es müssen also 
sehr nahe an der Praxis gebaute Instrumente sein.  
Zum andern verlangt genau diese Anforderung, dass z.T. hoch abstrakte moralphilosophische Konzep-
tionen und wissenschaftliche Begriffssysteme gründlich in gebrauchsfertige Argumentationsfiguren 
transformiert sind. Anspruchsvoll ist diese transformative Aufgabe vor allem, weil es in der Moralphi-
losophie keinen allgemeingültigen Erkenntnisschatz und keinen allgemein anerkannten Reflexions-
raum gibt, auf den Autorinnen und Autoren solcher Grundlagen zurückgreifen und von einem ›gesi-
cherten‹ Standpunkt aus argumentieren könnten. Zudem sind Ergebnisse ethischer Reflexion prinzipi-
ell immer offen; ein für alle Mal gültige Maximen würden sich nicht einmal für normierte Standardsi-
tuationen beschreiben lassen. Und selbst wenn das möglich wäre, bliebe es bei lediglich abstrakten 
sprachlichen Entitäten.  
Dieser Offenheit und Vagheit gegenüber müssen Prinzipien und moralphilosophischen Begrifflichkei-
ten also extrem sorgfältig ausgearbeitet und strickt spezifisch dargestellt werden. 
 
Die Autorinnen und Autoren bereichsethischer Grundlagen können sich auf einen spezifischen Reflexi-
onsraum abstützen, nämlich auf die (z.T. noch zu entwickelnde) Bereichsethik der Sozialen Arbeit, von 
der aus sich ethisch angemessene reflexiv und korrelativ handlungsanleitende Prinzipien kohärent ab-
leiten und bereit stellen lassen, die später den Fachpersonen zur Orientierung für ihr Handeln und 
Entscheiden zur Verfügung stehen. Die Entwicklung eines der Orientierung dienenden Prinzipien-Cor-
pus (z.B. eines Kodexes) bleibt in der Umsetzung gleichwohl hoch anspruchsvoll. Unter Umständen ist 
auch lediglich das Ziel, nicht aber der Weg dahin klar.  
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Dieses Ziel heisst: es ist mittels solcher Instrumentarien in der konkreten Praxis möglich, ja wahrschein-
lich, dass aus abstrakt ethischen Prinzipien und allgemein moralphilosophisch Begriffen, argumentativ 
korrekte Moralurteile hergeleitet werden können. Es muss garantiert sein, dass die wie auch immer 
vorformulierten ethischen Prinzipien und vorgeschlagenen Handlungsoptionen für beliebige Praxissi-
tuationen interdependent interpretiert, d.h. so ausgelegt und begriffen werden können, dass sich da-
raus ein kommunizierbarer Sinnzusammenhang für jede professionelle Handlungsplanung und alle 
praktischen Handlungen ergibt.  
 

Mit anderen Worten: Wenn die praktische Kompetenz der Fachpersonen der Sozialen Arbeit darin 
liegt, dass sie die in ihrer Praxis anfallenden Entscheidungen auch moralisch treffen können müssen 
(was ihnen weder die Expertinnen und Experten, die berufsmoralische Instrumente entwickeln, noch 
die Gremien der Berufsverbände, die solche Instrumente verlegen, abnehmen können), dann liegt für 
die Autorinnen und Autoren berufsethischer Instrumente die kognitive Aufgabe darin, den Fachperso-
nen in der Praxis normative Grundlagen bereitzustellen, welche sie zur praktischen Kompetenz er-
mächtigen, moralisch (im Sinne der Sozialen Arbeit) zu entscheiden und zu handeln. Ein möglicher 
Weg, diese kognitive Aufgabe der Transformation berufsethischen Wissens für die Praxis zu lösen, 
könnte z.B. darin liegen, berufsmoralische Instrumente zu entwickeln, die eine Auswahl an alternativen 
ethischen, moralischen oder normativen Möglichkeiten zur Argumentation (Argumentarium) vorle-
gen. Auf jeden Fall müssen selbst moralphilosophisch geschulte Expertinnen und Experten normative 
Grundlagen konzeptionell so entwickeln, dass sie sich auf die praktischen Aufgaben der moralischen 
Urteilsbildung und Lösung moralischer Fragestellungen durch Fachpersonen der Sozialen Arbeit vor 
Ort beziehen.  
 
Soweit das für die Kommission Berufsethik von AvenirSocial überhaupt einsehbar ist, befindet sich die 
IASSW bzw. die Taskforce, welche das GSWSEP 2018 entwickelt hat, bezüglich des hier diskutierten 
Umsetzungsprozess auf gutem Weg. Weil es keine einzige ethische Theorie, nicht einmal ein oberstes 
Moralprinzip gibt, das sich innerhalb der Community der Sozialen Arbeit vollkommen unbestritten für 
allezeit gültig durchsetzen kann, hat die IASSW bzw. ihre Ethikkommission seit 1961 fortlaufend alle 
Dokumente und Erkenntnisse des globalen Werte-Diskurses innerhalb der Community der Sozialen 
Arbeit gesammelt, reflektiert und dokumentiert. Im Vorfeld zum Dokument GSWSEP 2018 wurde dann 
auf dieser Basis zum einen ein Entwurf für eine neue, zeitgemässe berufsmoralische Grundlage ge-
macht, der zum anderen nochmals eine breit abgestützte Diskussion unter Expertinnen und Experten 
auf internationaler Ebene durchlief, um schliesslich verbandsintern legitimiert zu werden. Die Endfas-
sung dieses IASSW-Dokuments GSWSEP 2018 ist das Resultat dieses Prozesses aus einer Mischung von 
fachlicher Expertise und demokratischer Abgleichung; es weisst damit grundsätzlich eine Qualität auf, 
wie sie für berufsmoralische Grundlagen in der Sozialen Arbeit typisch und relevant ist.   
 

Das ›GSWSEP‹ bedient sich zudem des Mittels der Reduktion der Vielfalt des gesamten ethischen und 
moralischen Wissens innerhalb der Sozialen Arbeit. Die schlüssigen Begründungen für diese Reduktio-
nen können aus dem Dokument allerdings nicht herausgelesen werden. Das Verdienst der IASSW liegt 
jedoch auch vielmehr darin, dass ihre Ethikkommission seit ihrer Gründung 1960 innerhalb der Sozia-
len Arbeit konsensfähige, sogenannte ›mittlere‹ Prinzipien, sucht und systematisch sammelt. In jeder 
Neufassung der ›Ethischen Prinzipien der globalen Sozialen Arbeit‹ – also auch derjenigen von 2018 – 
wird daraus der aktualisierte harte Kernbestand der Berufs-Ethik der Sozialen Arbeit herausdestilliert 
und dokumentiert. Die Idee solcher ›Prinzipien mittlerer Reichweite‹ ist es im Übrigen, dass diese an 
ethische Dilemmata und offene moralische Fakten in den konkreten Handlungssituationen geknüpft 
werden können, und sich so deren moralischer Gehalt von den involvierten Fachleuten der Sozialen 
Arbeit rekonstruieren lässt. In der Praxis gibt es häufig jedoch viel zu grosse Lücken, die sich unüber-
windlich zwischen kognitiver Konstruktion und praktischer Rekonstruktion auftun.  
Was das GSWSEP 2018 der IASSW jedoch leistet ist ihre Sammlung der aktuellen, innerhalb der Com-
munity der Sozialen Arbeit weithin akzeptierten moralischen Normen, Regeln und Überzeugungen, die 
zu ›mittleren‹ Prinzipien verdichtet, den normativen Grundbestand des Ethikansatzes der Sozialen Ar-
beit ausmachen.  
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Das zur Verfügung stellen eines Grundbestandes des Ethikansatzes der Sozialen Arbeit – und wenn er 
auch noch so stimmig und korrekt ausgeführt ist – reicht im Hinblick auf die komplexe Aufgabenstel-
lung der praktizierenden Sozialen Arbeit jedoch bei weitem nicht. Zwischen einer – selbst einer quali-
tativ hochstehenden – Sammlung ethischer Prinzipien mittlerer Reichweite und der korrekten Rekon-
struktion des moralischen Gehalts einer konkreten Handlungssituation in der Praxis klafft immer eine 
erhebliche Lücke.  
Das Bereitstellen des normativen Grundbestandes ist höchstens einer der Pfeiler für die Überbrückung; 
es braucht weitere mehr, um die Kompetenz der moralischen Urteilbildung in der Praxis zu fördern. 
Die gesamte Überbrückung dieser Lücke zwischen Abstraktheit und Konkretisierung kann nicht den 
Fachpersonen der Sozialen Arbeit allein aufgebürdet werden. Es braucht ein Programm, ein Verfahren, 
das die berufsmoralische Habitus-Bildung der Fachpersonen der Sozialen Arbeit in Gang setzt und am 
Leben erhält. Dafür müssten zumindest rekonstruktive Modelle, die den Ethikansatz der Sozialen Ar-
beit zu integrieren vermögen, vorgeschlagen werden.  
 

Die Kommission für Berufsethik von AvenirSocial stellt in ihrer Analyse des Dokuments jedenfalls fest, 
dass die Autorinnen und Autoren der IASSW-GSWSEP 2018 die Entwicklung solcher anspruchsvollen 
berufsethischen Instrumentarien für die Praxis den nationalen Berufsverbänden überlassen. 
 
 
 

Mittelwahl 
 

Es gehört unter anderem zur Aufgabe der Kommission für Berufsethik von AvenirSocial, sich innerhalb 
des schweizerischen Berufsverbandes massgeblich an der integrativen und transformativen Entwick-
lung des moralphilosophischen Instrumentariums zu beteiligen, das Fachpersonen der Sozialen Arbeit 
zur Kompetenz der fachlichen Werteerwägung, der moralischen Urteilskraft und der berufsethisch be-
gründeten Rechtfertigung ihres Handelns ermächtigt, weil diese in ihrer Praxis moralische Urteile bil-
den und ihre Handlungsentscheidungen nach der Ethik der Sozialen Arbeit begründen und legitimieren 
können müssen. 
 

Ein solches Instrumentarium ist naheliegend zunächst ein ›kohärentisches‹ Instrumentarium, d.h. ei-
nes, das Zusammenhänge herstellt, genauer: das auf die allgemeinen Normen oder Prinzipien, die mit 
Rekurs auf das objekttheoretische Fachwissen zum Werte-Gebäude der Sozialen  Arbeit gehören, zu-
rückgreift, sie aber im Lichte der konkreten Praxis der Sozialen Arbeit zu kontingenten normativen 
Aussagen modifiziert (›kohärentistisch‹, weil es bei der fachlichen Korrektheit auf den Zusammenhang, 
d.h. auf die Kohärenz der konkreten Fakten mit bestehenden Moralvorstellungen ankommt). (vgl. z. B. 
Andreas Vieth, 2006:50 ff; oder Dagmar Fenner, 2010: 25 ff.) 
 

Ein solches Instrumentarium ist im Hinblick auf die Praxis vor allem auch ein ›rekonstruktives‹ Instru-
mentarium, genauer: ein Instrumentarium, hinter der eine rekonstruktive Ethik steht. (Damit ist klar, 
dass sich der Begriff ›rekonstruktiv‹ hier nicht auf die ›objektive Hermeneutik‹ à la Ulrich Oevermann 
und auch nicht auf das Konzept der ›narrationsstrukturellen Analysen‹ à la Fritz Schütze bezieht, und 
folglich auch nicht mit der sogenannten rekonstruktiven Sozialpädagogik und ihren biographietheore-
tischen Ansätzen verwechselt werden darf).  
Eine Rekonstruktive Ethik oder der problemorientierte Kohärentismus (Badura, 2002, S. 92) wird somit 
als eine ethische Theorie mittlerer Reichweite verstanden, die moralische Prinzipien beschreibt, aber 
nicht erklärend begründet, sondern sie ›lediglich‹ in eine übersichtliche Darstellung bringt (Dieter Birn-
bacher, 2013: 64 ff.). Diese Ethik konzentriert sich darauf, Verfahren anzubieten, mit denen aus empi-
risch gegebenen moralischen Daten und Fakten moralische Urteilen für konkrete Situationen heraus-
gefiltert werden können; sie grenzt sich dadurch insofern von einer deontologischen, konsequentialis-
tischen oder prozeduralistischen Ethik ab, als sie auf die Konzeptionalisierung von inhaltlichen Grund-
prinzipien verzichtet, und sich auf die systematische Beschreibung der geltenden moralischen Normen 
konzentriert, womit dann eine Rekonstruktion der Moral einer Community, die weithin anerkannt 
wird, als heuristisches Prinzip konzipiert werden kann. (vgl. auch: Dieter Birnbacher, 2007; Annemarie 
Pieper, 20076) 
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Die rekonstruktive angewandte normative Ethik der Sozialen Arbeit verlangt, zusammengefasst, dass 
vorab die geltenden moralischen Normen innerhalb ihres Bereiches systematisiert und präzise be-
schrieben werden. Aus der Gesamtheit dieser so erhobenen ethischen und moralischen Begriffe wer-
den dann diejenigen zusammengestellt, denen innerhalb der Sozialen Arbeit eine hohe Relevanz zu-
kommt. Daraus kann dann ein weithin anerkannter ›harter Kern‹, ein Kanon ihrer Moralität rekonstru-
iert werden.  
Darüber hinaus verlangt diese Ethik, dass die z.T. komplexen ethischen Begriffe für den praktischen 
Gebrauch hin erhellt werden müssen und so zur Aufklärung innerhalb der Sozialen Arbeit beitragen 
sollen. Auf die akademische Ermittlung oder strukturelle Bestimmung eines vermeintlich existierenden 
einheitlichen, ein für alle Mal gültigen Fundamentalprinzips wird jedoch verzichtet.  
Die in einem – den harten Kern der Moralität der Sozialen Arbeit repräsentierenden – Instrumentarium 
enthaltenen ›moralischen Daten‹ bilden nun in der Praxis den Ausganspunkt für die moralische Beur-
teilung einer konkreten Handlungssituation und bereiten so die moralischen Entscheidungen vor. 
Quasi im Gegenzug nimmt die Praxis ›automatisch‹ zu den rekonstruierten Prinzipien in ihren berufs-
moralischen Instrumentarien affirmativ (zustimmend, dieses bekräftigend) oder negierend Stellung, 
und bestätigt oder verwirft, bzw. modifiziert so in sehr kleinen Schritten die Moralität der Sozialen 
Arbeit.  
Ein funktionales berufsmoralisches Instrumentarium muss nun aber auch Wege aufzeigen, die weit 
über diesen deskriptiven, explanativen und vor allem explikativen Ausgangspunkt hinausweisen. Re-
konstruktiv ethische Instrumentarien umfassen idealerweise deshalb auch einen normativen Teil, wo-
rin Verfahren ausgelegt sind, wie eine Handlung oder Unterlassung aufgrund der Werte und Normen 
der Sozialen Arbeit als moralisch gut oder schlecht ausgewiesen, und aber auch, wie diese Beurteilung 
kritisch begleitet werden können.  
 

 

Diese normativ methodischen Anweisungen zur kritischen Beurteilung sind für die »rekonstruktive an-
gewandte normative Ethik der Sozialen Arbeit« sogar konstitutiv. Denn auch rekonstruierte Prinzipien 
sind nicht einfach nur deshalb gültig, weil sie faktisch gelten. Und das faktische Funktionieren einer 
moralischen Kultur ist auch noch kein hinreichender Beweis ihrer Legitimität. Gültigkeit und Legitimität 
werden insbesondere auch mit der Effektivität bestätigt. 
 

Diese Notwendigkeit zur kritischen Begleitung bezieht sich deshalb auch auf die berufsmoralischen 
Instrumentarien selbst. Es kann immer gute moralische Gründe geben, berufsethische Grundlagen zu 
reformieren; manchmal sogar bestimmte Prinzipien durch andere zu ersetzten und andere besonders 
zu schützen. Auch die Deklarationen der globalen Berufsverbände zu den ›Prinzipien der Ethik der So-
zialen Arbeit‹, genauso wie die nationalen Berufskodizes und berufsmoralischen Argumentarien, müs-
sen kontinuierlich einer kognitiven und moralischen Kritik unterzogen werden, und zwar durch die glo-
balen bzw. nationalen Ethikkommissionen selbst, die sich dabei zwingend an wissenschaftlichen Krite-
rien (z.B. Objektivität, Zuverlässigkeit [Reliabilität], Gültigkeit [Validität], Relevanz, logische Argumen-
tation, Stringenz, usw.) halten müssen. 
Die kritische Begleitung soll vor allem aber eine Gefahr in Schach halten: Allzu leichtfertige Revisionen, 
z.B. aus Opportunitätsgründen, schwächen nicht nur die Nützlichkeit der berufsmoralischen Instru-
mentarien, sondern vernebeln auch die dahinterstehende rekonstruktive Ethik, und schaden damit 
auch der Profession, zu der diese Bereichsethik gehört. 
 

Mit anderen Worten: die rekonstruktive Ethik ist weniger ein unumstössliches Regelwerk, als vielmehr 
ein Programm, das sich vor allem der Dynamik der ›Moral‹ (hier als soziales Regelsystem) kritisch öff-
net, und das – als emanzipatives Moment – der ›moralischen Urteilskraft‹ dient.  
Vor allem aber verhilft dieses Programm immer wieder einer spezifischen Moral, die in einer konkreten 
Situation vom Standpunkt der Sozialen Arbeit her gelten müsste, zum Durchbruch, und es hilft allfällige 
Versuche, moralisch korrektes Handeln in der Praxis z.B. fachwidrig standardisieren oder dominieren 
zu wollen, zu vermeiden. 
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Als operatives Programm lässt sich die kritische Methode der Rekonstruktion also so verstehen, dass 
in der theoretischen Vorarbeit zu einer Revision berufsmoralischer Instrumentarien  
(1) die global relevanten Werte innerhalb der Community der (in unserem Fall) Sozialen Arbeit pro-

zessual und systematisch vergegenwärtigt werden (z.B. im analytischen Prozess der IASSW-
Taskforce zur Revision des GSWSEP); und dass  

(2) der davon abgeleitete gültige Kernbestand von Moral widerspruchsfrei dargestellt ist (z.B. in einem 
Argumentarium eines nationalen Kodexes).  

 

Und in der praktischen Anwendung im beruflichen Alltag geht es vor diesem Hintergrund dann darum, 
dass  
(3) gut begründete Antworten erarbeitet werden, d.h. dass die Grundüberzeugungen des moralphilo-

sophischen Kernbestandes der Sozialen Arbeit im konkret vorliegenden Fall und entlang der vor-
liegenden Fragestellungen soweit gegeneinander abgewogen werden, bis eine gut begründete 
Antwort gegeben werden kann. 

 

Und genau in diesem Punkt müssen gute berufsmoralische Instrumentarien zum Werkzeugkasten wer-
den, d.h. zum Beispiel:  
 sie müssen Verfahren und Modelle beinhalten, die zu demjenigen ›Abwägen‹ anweisen, das tat-

sächlich zur Gewinnung eines immer schärferen Verständnisses für die berufsmoralisch korrekten 
Handlungsoptionen führt und sich einer gut begründeten Antwort mehr und mehr annähert. Und  

 sie müssen aufzeigen, was es heisst, alle Beteiligten einer kollegialen Beratung im Gespräch zu 
halten, statt sie z.B. durch das (Ab-) Qualifizieren von Beiträgen vor den Kopf zu stossen und zu 
verlieren. Oder  

 sie müssen die Argumentation zur Grundlegung mit Zentral-Werten anleiten, die für gut begrün-
dete Antworten auf konkret vorliegende moralische Fragestellungen in der Praxis notwendig sind. 
Oder  

 sie müssen Pläne für die fallbezogenen Interpretation von Prinzipien und deren Überprüfung vor-
zeichnen. Und 

 sie müssen klären, dass und warum die moralischen Prinzipien bzw. Maximen ›prima facie‹, also 
bis auf ›Widerruf‹ gültig sind. Bzw., sie müssen aufzeigen, welche prima facie-Begründungen in der 
Praxis ›gute Gründe‹ sind, sich in einer bestimmten Situation so und nicht anders zu verhalten, 
bzw. wo sie nicht angebracht sind; usw. 

 

 

Vor allem müssen sie der formal korrekten Argumentation einen hohen Stellenwert einräumen und 
aufzeigen, wie diese insbesondere die Konsensfindung rahmen soll. 

 

Damit rücken Verfahrensfragen, bzw. Modelle angewandter rekonstruktiver Bereichsethik Sozialer Ar-
beit in den Vordergrund. Und da könnte man auf allgemein gängige Modelle zurückgreifen.  
 

 Eine mögliche Form eines solchen rekonstruktiven Modells ist z.B. eine ›Kasuistik‹, also eine 
Sammlung möglichst vieler Einzelfälle und darauf bezogener Lösungen, mit Hilfe derer man durch 
Vergleich mit der realen Situation versuchen könnte, zu einer Entscheidung zu kommen.  

 

 Eine andere mögliche Form ist das Modell des ›Überlegungsgleichgewichts‹ (reflective equilib-
rium), wobei eine moralische Überzeugung hinsichtlich einer konkreten Handlungssituation aus 
der Perspektive aller anderen möglichen moralischen Überzeugungen zu dieser Situation so lange 
kritisch reflektiert würde, bis alle am Prozess beteiligten Personen zu einer in sich stimmigen mo-
ralischen Überzeugung gekommen sind.  

 

Aber solche Modelle sind zum einen vor allem in ethischen Kommissionen anwendbar, in der praxis-
alltäglichen Anwendung hingegen eher wenig praktikabel, zum anderen aber sind sie nicht spezifisch 
auf die Bedarfe der Sozialen Arbeit zugeschnitten. 
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Konkrete Ausführung: Die bereichsethische Grundlegung bei AvenirSocial 
 

Ab 2006 tastete sich auch AvenirSocial im Rahmen der Gesamterneuerung ihrer – noch aus der Zeit 
ihrer Vorgängerorganisation stammenden – berufsethischen Grundlagen, insbesondere ihres proviso-
rischen Berufskodexes, an ein kohärentisches Modell ›rekonstruktiver angewandter normativer Ethik 
der Sozialen Arbeit‹ heran.  
 

Den Ausgangspunkt für diese Rekonstruktion bildeten die damals innerhalb der Sozialen Arbeit allge-
mein vertretenen Konzeptionen, wie sie einerseits in den Dokumenten der internationalen Dachorga-
nisationen der Sozialen Arbeit (IASSW und IFSW) und andererseits in der international professionsin-
ternen Standard-Literatur dokumentiert waren. Ein besonderes Augenmerk lag auf der rund hundert-
jährigen globalen Entwicklungsgeschichte berufsmoralischer Grundlagen.  
 

Diese Vorverständnisse wurden dann präzisiert, systematisiert und mit Hearings innerhalb der Gre-
mien des Berufsverbandes auf ihre Verallgemeinerungsfähigkeit hin überprüft. Daraufhin entwickelte 
eine verbandsintern eigens zusammengestellte, paritätische Arbeitsgruppe durch induktiv-analyti-
sches Vorgehen erste Entwürfe zu einem kohäsiven Kodex. Mittels dieser Entwürfe und damit korres-
pondierenden sekundären Unterlagen wurden parallel dazu in der neu gegründeten Kommission für 
Berufsethik ausgewählte Einzelfallurteile analysiert und daraufhin überprüft, wieweit sich aus ihnen 
allgemeine Aussagen ableiten lassen, die dann wiederum in die Entwürfe eines neuen Kodexes ein-
fliessen konnten. Die dabei verwendeten moralphilosophischen Begriffe wurden geklärt, und Teile da-
von in ein Glossar gegossen.  
 

Bei diesen Prozessen wurde immer deutlicher, dass daraus kein ›klassischer‹ Kodex entstehen können 
kann. Mehr und mehr wurde denn auch kollektiv an einem ›Argumentarium‹ zur diskursethischen Be-
gründung des berufsmoralischen Standpunktes gearbeitet: in Anlehnung an Rawls Theorie des reflexi-
ven Gleichgewichts sollen mit ›moralischer Urteilskraft‹ abstrakte, allgemein akzeptierte Prinzipien 
oder Theorien aus dem internationalen professionellen Kontext – repräsentiert im Kodex Soziale Arbeit 
Schweiz – und die konkret vorhandenen, in der Praxis evaluierten ethischen Erkenntnisse und morali-
schen Einzelurteilen der Beteiligten so lange miteinander in Zusammenhang gebracht und gegeneinan-
der abgewogen werden, bis sich ein reflexives Gleichgewicht (refletiv equilibrium) einstellt. 
 

An der Delegiertenversammlung 2010 wurde dann der neue Kodex in der Form eines Argumentariums 
für Fachpersonen in der Praxis demokratisch legitimiert in Kraft gesetzt. Damit war zwar der Kickoff-
Prozess zur Entwicklung von berufsethischen Grundlagen und berufsmoralischen Instrumentarien in-
nerhalb des Berufsverbandes AvenirSocial abgeschlossen, aber die Stossrichtung für weitere Entwick-
lungen war lanciert: wann immer in den Gremien von AvenirSocial über die Entwicklung von Hilfsmit-
teln nachgedacht wird, die gute Bedingungen dafür schaffen, dass Kolleginnen und Kollegen in der 
Praxis selbstbestimmt und verantwortlich berufsmoralisch korrekt handeln, dann soll auf die beiden 
fachlichen Pfeiler ›moralische Urteilskraft‹ und ›Kompetenz zur berufsethischen Argumentation‹ ge-
baut werden.  
Und es zeigt sich auch, dass AvenirSocial bei der Entwicklung von berufsethischen Grundlagen nicht 
nur auf ein kohärentisch-rekonstruktives Modell setzt, sondern – als Gründungsmitglied der IFSW – 
explizit auch auf den seit einem halben Jahrhundert international geförderten Konsens über die Prin-
zipien- und Werte-Auswahl innerhalb der Sozialen Arbeit, so, wie er insbesondere durch die Entwick-
lungsgeschichte der IFSW/IASSW-Definitionen und der darauf bauenden ethischen Prinzipien doku-
mentiert ist.   
 

Das zentrale Leitmotiv für AvenirSocial jedoch blieb seitdem und bis heute die Förderung der Kompe-
tenz zur moralischen Urteilskraft. Dabei wird davon ausgegangen, dass reflektierende und bestim-
mende ›moralische Urteilskraft‹ eine fachliche Kompetenz u.a. von Fachpersonen der Sozialen Arbeit 
ist, die erlernt werden muss und aber auch erlernt werden kann. 
Und es wird davon ausgegangen, dass mit dieser ›moralischen Urteilskraft‹ vor allem Rationalität in 
die Prozesse des Urteilens gebracht werden kann.  
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›Rationalität‹ in die Prozesse des Urteilens bringen heisst zum einen,  
 die allgemeinen Geltungsansprüche systematisch mit den besonderen Umständen der Praxis in 

einen logischen Zusammenhang zu bringen (was einer Reflexionslogik entspricht, die moralische 
Faktizität und ethische Prinzipien als gleich gültig aufeinander bezieht), 

und zum anderen,  
 moralische Urteile mit Rekurs auf die bestehenden Moralvorstellungen (also der Moralität und 

dem Ethos) der Sozialen Arbeit, in deren Namen schliesslich eine Beurteilung vorgenommen wird, 
argumentativ zu entwickeln und zu bestimmen,  

und verlangt zum dritten, dass 
 die Konsensbildung für die normative Handlungsorientierungen weder deduktiv, noch induktiv 

transformiert werden soll, sondern vielmehr quasi aus horizontaler Richtung.  
 

Für diese Konsensbildung – so zeigte sich – drängte sich die ›kollegiale berufsmoralische Beratung‹ als 
Methode der Wahl auf. Mit deren methodischen Entwicklung steckt die Kommission für Berufsethik 
von AvenirSocial zurzeit immer noch im Prozess. 
 

Ziel der kollegialen berufsmoralischen Beratung und ihrer Entwicklung ist es, mit einem ›moralphilo-
sophischen Rahmen‹, d.h. einer Ethik Sozialer Arbeit, die von einer Argumentationstheorie gefasst ist 
(die insbesondere den Umgang mit heterogenen Gründen und Argumenten klärt), Wege aufzuzeigen 
und zu gehen, wie die ethischen Argumente, mit denen der Anspruch auf normative Richtigkeit be-
gründet wird, legitimiert werden können. 
 

Dieser ›moralphilosophische Rahmen‹ muss selbstredend vor allem so ausgelegt sein, dass er es den 
Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, ihre Kompetenz zur moralischen Urteilkraft zu stärken, damit 
auch in schwierigen Fällen das Gelingen wahrscheinlich wird, zu ethisch richtigen moralischen Urteilen 
zu gelangen.  
 
Mit dieser Zielsetzung vor Augen war und ist es der Kommission für Berufsethik von AvenirSocial je-
denfalls ein Anliegen, Hilfestellungen für die Fachpersonen der Sozialen Arbeit zu entwickeln, die sie 
beim deren steten individuellen Bemühen darin unterstützen, sowohl gegen Resignation und als auch 
gegen Selbst-Überschätzung anzugehen. Es ging und geht ihr stets darum, es den Praktikerinnen und 
Praktikern so leicht wie möglich zu machen, verantwortlich zu handeln, indem sie ihnen – mit der fach-
lichen und berufspolitischen Autorität, und der demokratischen Legitimität des Berufsverbandes – er-
arbeitetes ›Vorgedachtes‹ oder ›Probegedachtes‹, wie sich eine bestimmte Handlungsweise in Lichte 
einer reflektierten Moral verantworten liesse, zur Verfügung zu stellen.  
 

Vor diesem Hintergrund scheint es der Kommission wenig hilfreich zu sein, standardisierte Handlungs-
normen und Sanktionsandrohungen, die im besten Fall willige Angestellte, aber sicher keine selbstän-
digen und verantwortliche Fachpersonen der Sozialen Arbeit hervorbringen würde, in ein Regelwerk 
giessen zu wollen.  
 

Berufsethische Grundlagen und berufsmoralische Instrumentarien – so ihre Haltung – sollen vielmehr 
so etwas wie ›Wegweiser‹ oder ›Pfadfinder‹ sein, welche aufzeigen oder navigieren helfen, welche 
praktischen Überlegungen die Fachpersonen einschlagen können und müssen, um verantwortlich und 
moralisch korrekt zu Handeln. Vor allem sollen solche Instrumentarien der Förderung der moralischen 
Expertise an der professionellen Basis dienen.  
 
Bei allen Bemühungen bei der Entwicklung berufsethischer Grundlagen ist allen Akteurinnen und Akt-
euren von AvenirSocial natürlich stets klar, dass die Zielsetzung der Förderung moralischer Expertise in 
der Praxis von einer nationalen Berufsorganisation – erst recht von einzelnen ihrer Gremien – niemals 
allein erreicht werden kann.  
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Um diese Zielsetzung erreichen zu können, brauchen die nationalen Berufsverbände insbesondere die 
Unterstützung seitens der globalen Dachverbände.  
Die Kommission für Berufsethik AvenirSocial bzw. die aktuelle Projektorganisation zur Aktualisierung 
des Kodexes haben in ihren Debatten konkret zusammengestellt, was sie von der IFSW und IASSW, 
bzw. vom internationalen Diskurs der Sozialen Arbeit zur Verfügung gestellt bekommen hoffen: 
 

Die internationalen Grundlagendokumente, mit denen die nationalen Verbände ihre spezifischen ethi-
schen Instrumente, welche die berufsmoralische Expertise der Fachpersonen der Sozialen Arbeit för-
dern sollen, umfassen 
 das spezifische ›Werte-Gebäude‹ der Sozialen Arbeit in erhellender begrifflicher Differenzierung  
 gültige Begründungs- und Rechtfertigungsmuster zur ›Moralität‹ der Sozialen Arbeit (d.h. dem Un-

bedingten, wohinter sie nicht zurück gehen kann, ohne ihre Werte zu verraten und ihre Identität 
zu verlieren) 

 eine zuverlässige Zusammenstellung von relevanten, repräsentativen, praktisch orientierten 
exemplarischen Behandlungen zentraler – den realen und fiktionalen Handlungen zugrundeliegen-
den – moralischer Prinzipien. 

 

Denn damit können nationale Berufsverbände berufsethische Grundlagen mit gültigen und zukunfts-
weisenden Erkenntnissen entwickeln, womit Fachpersonen der Sozialen Arbeit dann, innerhalb eines 
kohärentisch-rekonstruktiven moralphilosophischen Rahmens, ihre Werte-Erwägungen, moralischen 
Urteile und berufsethischen Rechtfertigungen in der Sozialen Arbeit gewinnen können. 
 
 
 
Konklusion und Evaluation 
 

Die Kommission für Berufsethik von AvenirSocial beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der berufs-
ethisch korrekten Konstruktion von berufsmoralischen Begründungen. Im Spiegel dieser Erfahrungen 
sei hier – insbesondere an die Dachverbände IASSW und IFSW sowie an künftige Projektorganisationen 
für die Entwicklung eines Argumentariums auf nationaler Ebene adressiert – folgende Aussicht auf den 
gesuchten ›moralphilosophischen Rahmen‹, bzw. die Konturen einer Ethik Sozialer Arbeit skizziert:   
 

Wenn wir der IFSW/IASSW-Definition von 2014 und dem IASSW-GSWSEP von 2018 folgen, dann um-
fasst der explizite Kernbestand der Ethik der Sozialen Arbeit (I) ethische Werte mit (II) damit korres-
pondierenden moralischen Prinzipien und (III) entsprechenden zentralen Handlungs-Maximen, die für 
die Soziale Arbeit Gültigkeit besitzen:  
 

(Dimension I) Zentral-Werte (›Ethos‹ bzw. Wert-Gebäude der Sozialen Arbeit): 
Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, Prinzipien der Menschenrechte; 

 
 

(Dimension II) Flankierende ethische Prinzipien: (die ›Moralität‹ der Sozialen Arbeit)  
bedingungslose Anerkennung Anderer, gemeinschaftliche Verantwortung, Ak-
zeptanz der Verschiedenheit (um der Gleichheit Willen);  

 
 

(Dimension III) Moralische Grundhaltungen: (die ›Moral‹ der Sozialen Arbeit)  
Förderung der Ermächtigung, Förderung der Kohäsion und Förderung des so-
zialen Wandels.  

 
 

Die einzelnen Dimensionen werden nun – dieser allgemein üblichen Grundstruktur moralphilosophi-
scher Arbeiten folgend – je einzeln dargestellt.  
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Dimension I:  
Fundmental-Normen bzw. Zentral-Werte  
 

Niveau 
1) Menschenwürde (Mensch-Sein bzw. Menschheit) 
2) soziale (d.h. ausgleichende) Gerechtigkeit (Mitmenschlichkeit) 
3) Menschenrechte (Menschlichkeit) 

 
Allein schon der IFSW/IASSW-Definition von 2014 folgend, kann das Werte-Gebäude bzw. das ›Ethos‹ 
der Sozialen Arbeit wie folgt entworfen werden:   
Das Fundament ist die auf unbedingter gegenseitiger Anerkennung beruhende Menschenwürde, die 
›inhärente Würde der Menschheit‹. Die beiden tragenden Säulen sind die soziale (d.h. die ausglei-
chende) Gerechtigkeit auf der einen Seite und die Prinzipien der Menschenrechte auf der anderen 
Seite. 
 

Offensichtlich an diesem Bauplan der tragenden moralphilosophischen Konstruktion ist, dass im Ge-
gensatz etwa zu den Wertegebäuden demokratisch verfasster Staaten oder multinationaler Organisa-
tionen, im fundamentalen Wertegebäude der Sozialen Arbeit Werte wie ›Autonomie‹ oder ›Freiheit‹ 
keinen prominenten Platz einnehmen. Die Soziale Arbeit bildet dagegen die gegen- und wechselseitige 
›Fürsorglichkeit‹ manifest aus und misst dieser auch einen bedeutend höheren Wert zu als etwa der 
relativen ›Selbstbestimmung‹ oder der ›Ungebundenheit‹. 
 

Bevor aber solche und weitere Qualitätsmerkmale des ›Ethos der Sozialen Arbeit‹ diskutiert und ope-
rationalisiert werden können, müssen der begriffliche Gehalt und die konzeptionellen Differenzierun-
gen der drei zentralen Fundamental-Normen geklärt sein. Und die müssten nun eigentlich für die in-
ternationale Profession allgemein verbindlich definiert und präzise ausgeführt vorliegen. Dass dies al-
les andere als eine einfache Aufgabe ist, liegt zwar in der Natur der Sache. Aber dass sie innerhalb der 
berufsethischen Grundlagen des globalen Diskurses der Sozialen Arbeit kaum aufgearbeitet werden, 
ist sicher auch keine Lösung; so bleiben die Zentral-Werte der Sozialen Arbeit im GSWSEP-Dokument 
praktisch leere Worthülsen und laden zu beliebigen Interpretationen für jedermann ein. 
 

Die Kommission für Berufsethik von AvenirSocial hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und sich in 
den letzten Jahren immer wieder mit der Bedeutung dieser Zentral-Werte der Sozialen Arbeit ausei-
nandergesetzt. Der aktuelle Stand dieser Auseinandersetzung kann vorläufig und skizzenhaft reduziert 
wie folgt zusammengefasst werden: 
 
 

Zur Menschenwürde 
 

Die ›Menschenwürde‹ steht zwar in einer starken Relation zur ›Würde eines einzelnen Menschen‹, ist 
aber nicht dasselbe und sollte nicht miteinander verwechselt werden. Eine Handlung kann die Men-
schenwürde auch dann verletzten, wenn sich ein davon betroffener Mensch in seiner Würde nicht 
verletzt sieht. Und umgekehrt: es kann sich jemand in seiner Würde verletzt fühlen, obwohl konkret 
keine Verletzung der Menschenwürde vorliegt. 
Die ›Würde eines Menschen‹ bezieht sich auf die je eigene unverwechselbare Existenz, die Anerken-
nung beansprucht, und auf die je eigene Integrität, die der Achtung durch andere bedarf. Anerkennung 
und Achtung stehen in Wechselwirkung mit dem eigenen Gefühl der Selbstachtung, die Ego sich selber 
gegenüber aufbringt, und diese Selbstachtung muss er/sie nach aussen tragen, damit andere ihn/sie 
achten und anerkennen können. Insofern sind wir Menschen auf ganz existentielle Weise voneinander 
abhängig. Und genau darin liegt unsere Verletzlichkeit als Menschen.  
Doch nicht nur in der Selbstachtung und persönlichen Würde, sondern in allen unseren existentiellsten 
Bedürfnissen, sind wir zwingend auf die von anderen Menschen gestalteten Lebensumstände ange-
wiesen, die das Resultat eines ausschliesslich menschengerechten Umganges miteinander sind.  
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Dieser zwischenmenschliche Umgang miteinander, insbesondere bei der gemeinsamen Gestaltung 
von – den aufrechten Gang ermöglichenden – Lebensumständen, mit dieser wechselseitig sorgsamen 
Qualität, auf die wir alle angewiesen sind, kann nun aber menschenwürdig oder eben menschenver-
achtend sein.  
Bei der ›Menschenwürde‹ geht es vor diesem Hintergrund also um einen Wertemassstab für den zwi-
schenmenschlichen Umgang miteinander. Sie ist weder ein Attribut einzelner Menschen noch ein indi-
viduelles Anrecht; und sie ist weder durch Naturgesetze noch transzentente Gewalten begründet, son-
dern einzig im wechselseitig bezogenen Handeln der Mitmenschen.  
Die Menschenwürde ist somit so etwas wie eine gegenseitige Versicherung des Schutzes der Integrität, 
bzw. ein verbürgtes wechselseitiges Zugestehen des Rechts, als Mensch behandelt zu werden, der/die 
Rechte einfordern darf und soll, und demgegenüber ich Pflichten habe, weil auch ich Rechte einfordern 
darf.  
So gesehen muss die Menschenwürde auch als ein korrelatives und nicht attributives Konzept verstan-
den werden. Menschenwürde ist kein Label, das uns Menschen anhaftet, oder das wir verlieren oder 
erwerben könnten. Als permanent ablaufende Prozesse der gegenseitigen Zusicherung, z.B. sich stets 
an das Gebot, sich selbst und andere nicht zu erniedrigen, zu halten, ist die Menschenwürde – zum 
einen – selbst ›schutzbedürftig‹, – zum andern – notwendigerweise universell (also eigentlich eine 
Menschheits-Würde). 
 
 

Zur sozialen Gerechtigkeit 
 

Die Rede von der sozialen Gerechtigkeit meint in der Sozialen Arbeit in erster Linie eine – die Folgen 
bestehender Verhältnisse – ausgleichende Gerechtigkeit, meint Handlungsprinzipien, die ungerechte 
und menschenverachtende Sozialstrukturen und Systeme zu verändern vermögen. Soziale Gerechtig-
keit bezieht sich somit auf Handlungs-Prozesse und Taten, und ›ist‹ keinesfalls ein (idealer) Zustand, 
den zu erreichen wohl nie gelingen würde. 
Soziale Gerechtigkeit ist damit vor allem auch ein korrelatives Prinzip und meint eine bestimmte Art 
und Qualität solcher interdependenten Prozesse und Taten, nämlich: ein stetes zwischenmenschliches 
Bemühen, im eigenen Handeln anderen Menschen gerecht zu werden, letztlich das eigene Leben auf 
das Leben anderer auszurichten.  
Und genau dadurch ist ein gutes eigenes Leben zu gewinnen, und sind menschen- und bedürfnisge-
rechte soziale Verhältnisse zu schaffen. Mit diesem sozial gerechten Verhalten lassen sich ungerechte 
Verhältnisse verändern. 
Im Gegensatz zu teleonomen Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit (Vorstellungen, die soziale Ge-
rechtigkeit als zukünftig zu erreichendes Ziel beschreiben, z.B. Rawls) lassen sich mit der moralischen 
Vorstellung von ausgleichender sozialer Gerechtigkeit ›sozial gerechte‹ von ›sozial ungerechten‹ Hand-
lungen unterscheiden, was für die Praxis der Sozialen Arbeit hoch bedeutsam ist.  
 
 

Zu den Prinzipien der Menschenrechte 
 

Auch die Prinzipien der Menschenrechte sind für die Praxis der Sozialen Arbeit hoch bedeutsam, und 
offensichtlich so gewichtig, dass namhafte Autorinnen und Autoren (z.B. Staub-Bernasconi) die Men-
schenrechte als Zentralwert der Sozialen Arbeit schlechthin verstehen und dafür plädieren, sie stets 
als erstes zu nennen.  
Die Menschenrechte sind tatsächlich ein sehr starkes Argument zur Legitimation der Sozialen Arbeit. 
Denn die Menschenrechte sind ein international konzipiertes, normatives Instrumentarium, um Men-
schen vor der Willkür seitens der Staaten und staatsnahen Organisationen zu schützen, in dem diese – 
mittels zwischenstaatlicher Selbstkontrolle – verpflichtet werden, allen Menschen die gleichen Rechte 
zu garantieren. 
Laut der IFSW/IASSW-Definition geht es letztlich um die Prinzipien der Menschenrechte; zu diesen 
Prinzipien gehören folglich z.B.,  
 



 Beat Schmocker 

15 
 

dass Menschenrechte 
 für alle Menschen überall gleichermassen gelten, also ›universell‹ sind (Allgemeingültigkeit im 

Sinne eines Geltungsanspruches für alle Menschen, sich auf die gleichen Rechte berufen zu dür-
fen); dass sie  

 in erster Linie Staaten, staatliche Organisation und Staatengemeinschaften in die Pflicht nehmen, 
global proklamierte Menschenrechte zu realisieren; oder dass  

 die Menschenrechte (folglich) den Verfassungen, Gesetzen und Verordnungen der einzelnen Staa-
ten vorausgehen, also vorgelagerte Rechte und Grundrechte aller Menschen betreffen; oder dass 
hier  

 Rechte von einzelnen Menschen (also Individualrechte) benannt werden und nicht Rechte von Or-
ganisationen (vgl. z.B. die menschenrechtliche Religionsfreiheit: sie gibt nicht den Religionsge-
meinschaften Rechte [z.B. diskriminierende Praktiken im Namen heiliger Schriften durchzuführen], 
sondern allen Menschen individuell das Recht, ihre Spiritualität auch religiös auszuleben, und zwar 
so, wie sie es selbst für richtig halten, oder das Recht, eine Religion bzw. eine Religionsgemein-
schaft beliebig oft zu wechseln oder sanktionslos zu verlassen). 

 

Darüber hinaus ermöglichen es die Prinzipien der Menschenrechte der Allgemeinheit, aber insbeson-
dere der Sozialen Arbeit, zwischen Legalität und Legitimität von Gesetzen, Verordnungen und Weisun-
gen zu unterscheiden. Und in der Folge lassen sich dann konkrete Menschenrechtsverletzungen, die 
von gesellschaftlichen Systemen, insbesondere staatlichen, begangen wurden, zumindest moralisch 
einklagen (z.B. durch die Anrufung bestimmter UNO-Instanzen), oder es lassen sich – zusammen mit 
Betroffen – soziale Ungleichheiten, die aus Menschenrechtsverletzungen resultieren, öffentlichkeits-
wirksam thematisieren.  
In den ethischen und politischen Dimensionen der Menschenrechte liegen für die Soziale Arbeit also 
erhebliche Handlungschancen. 
 
 
 
Dimension II: 
flankierende, berufsethische Prinzipien  
 

Niveau 
1) die unbedingte Erkennung des/der konkret Anderen als unverwechselbare, einzigartige Per-

son (in Korrespondenz mit der ›Menschenwürde‹) 
2) die gemeinschaftliche Verantwortung (in Korrespondenz mit der Gerechtigkeit und Solidari-

tät) 
3) die Anerkennung der Verschiedenheit um der Gleichheit Willen (in Korrespondenz mit den 

Prinzipien der Menschenrechte) 
 
Nach der IFSW/IASSW-Definition von 2014 werden die Fundamental-Normen von folgenden berufs-
ethischen Prinzipien flankiert: in Korrespondenz mit den Prinzipien der Menschenrechte zum einen 
das Prinzip der Anerkennung der Verschiedenheit, um der Gleichheit der Menschen Willen; und in 
Korrespondenz mit der sozialen (ausgleichenden) Gerechtigkeit zum andern das Prinzip der gemein-
schaftlichen Verantwortung. (Das in Korrespondenz mit der Menschenwürde fällige berufsethische 
Prinzip wird erst im Kommentar zur Definition und im GSWSEP 2018 skizziert.) 
 

Auch diese Begriffe müssten eigentlich für die internationale Profession allgemein verbindlich definiert 
und präzise ausgeführt vorliegen, erst recht, weil sie zur Dimension der spezifischen ›Moralität‹ der 
Sozialen Arbeit gehören. Die Kommission für Berufsethik von AvenirSocial hat sich aufgrund der auch 
hier fehlenden Klarheit, bzw. herrschenden Vielfalt und Beliebigkeit explizit mit diesen – erst in der 
Definition von 2014 eingeführten – flankierenden berufsethischen Prinzipien der Sozialen Arbeit aus-
einandergesetzt und nach adäquaten präzis formulierten Vorstellungen gesucht. Der vorläufige Stand 
dieser Auseinandersetzung kann wie folgt skizziert werden: 
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Zur gemeinschaftlichen Verantwortung 
 

Zunächst meint der Begriff ›collective responsibility‹ keine gemeinsame Verantwortung (joint respon-
sibility), welche die Verantwortung lediglich kollektivieren würde (Stichwort: Kollektiv-Schuld). Viel-
mehr meint der Begriff, wie er von der IFSW/IASSW-Definition gebraucht wird, eine ›gemeinschaftliche 
Verantwortung‹, also ein ethisches Prinzip, das in Bezug auf ›Verantwortung‹ eine inter-individuelle 
Ebene einführt. Damit wird die Gemeinschaft als Ort des solidarischen Für-einander-Einstehens aus-
geleuchtet: als eine Gemeinschaft, die keine/n Menschen aufgibt!  
Die Grundidee der ›gemeinschaftlichen Verantwortung‹ folgt damit ebenfalls dem Prinzip der nicht zu 
umgehenden gegen- und wechselseitigen Abhängigkeit (Fürsorge) und Angewiesenheit, und firmiert 
damit dieses Prinzip erneut. 
Dabei bleibt die Logik der individuellen Handlungsverantwortung zwar bestehen, aber es lässt sich 
keine ›Erbsünde‹ postulieren, die man nicht selbst begeht, die einem aber als Mitglied einer Gemein-
schaft persönlich anhaftet.  
 
 

Zur Anerkennung der Verschiedenheit 
 

Die ›Anerkennung der Verschiedenheit‹ bezieht sich auf das, worin sich alle Menschen – bei aller 
Gleichheit – unterscheiden. Referenzpunkt ist also die Gleichheit der Menschen. Gleich sind sich alle 
Menschen in ihrer organismischen Verletzlichkeit und Mortalität, im existentiellen Zwang, physische, 
biotische, psychische (inkl. spirituelle), soziale (inkl. kulturelle) Bedürfnisse befriedigen, bzw. Bedürf-
nisspannungen abbauen zu müssen, und dabei auf andere Menschen und generell auf menschliche 
Gesellschaft angewiesen zu sein. Um dieser fundamentalen Gleichheit Willen soll die Verschiedenheit 
anerkannt werden. 
Denn in der Art und Weise, wie Menschen mit Bedürfnisspannungen umgehen und wie sie die Aufgabe 
der prinzipiellen Angewiesenheit auf andere Menschen (also soziale Probleme) lösen, um ihre Bedürf-
nisse befriedigen zu können, gibt es eine spezifisch individuelle und/oder kollektive Verschiedenheit. 
Diese Verschiedenheit gilt es unbedingt zu anerkennen. Ansonsten würde man die Gleichheit missach-
ten und die Anerkennung der Menschenwürde aufkündigen. 
Im Übrigen darf »respect for diversities« (beachte die Plural-Bildung im Original) keineswegs mit »Ach-
tung der Vielfalt« übersetzt werden, weil man erstens Achtung konkreten Menschen und nicht irgend-
welchen Merkmalen gegenüber erbringt und weil zweitens auch Diskriminierung, Menschenverach-
tung oder soziale Ungerechtigkeit usw. zu dieser Vielfalt menschlichen Zusammenlebens gehörten, 
und die dann in ihrer Daseins-Berechtigung ja auch geachtet werden müssten und nicht angeprangert 
oder problematisiert werden dürften – und das widerspräche definitiv allen ethischen und moralischen 
Vorstellungen der Sozialen Arbeit. 
 
 
Nebst solchen definitorischen und begrifflichen Diskursen zu den zentralen Werten der Sozialen Arbeit 
und deren flankierenden Prinzipien, gehören – insbesondere hier zur Dimension der Moralität der So-
zialen Arbeit als Profession – auch die durch den internationalen Fach-Diskurs abgeleiteten Begrün-
dungs- und Rechtfertigungsmuster, bzw. die für die Soziale Arbeit typischen Argumentationsfiguren, 
die bei der Konsensfindung für die berufsethisch korrekten Konstruktionen der Begründungen von 
Werte-Erwägungen, moralischen Urteilen und berufsethischen Rechtfertigungen in der Sozialen Arbeit 
professionsspezifisch zur Anwendung kommen sollten. Auch hier bleibt seitens der internationalen 
Verbände IFSW/IASSW vieles offen und dürfte von diesen entschieden mehr allgemein verbindlich de-
finiert und präzise ausgeführt vorgelegt werden.  
 
 

Die Kommission für Berufsethik von AvenirSocial behilft sich diesbezüglich auch hier seit geraumer Zeit 
einer inhaltlich-konzeptionellen Dreiteilung, die das allgemein übliche Grundmodell moralphilosophi-
scher Arbeiten (Fundamental-Werte, flankierende ethische Prinzipien, moralische Grundhaltungen), 
das im Übrigen auch dem aktuellen Kodex Soziale Arbeit Schweiz (2010) zugrunde liegt, optimal er-
gänzt.  
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Nach diesem Begründungsmuster, bzw. dieser Argumentationsfigur bedarf das   
 Menschsein (Stichworte: Menschenwürde – Erkennung des/r konkret Anderen – Ermächtigung 

und Befreiung) der 
 Mitmenschlichkeit (Stichworte: soziale Gerechtigkeit – gemeinschaftliche Verantwortung/Solida-

rität – Förderung des Zusammenhalts/der Kohäsion) und der 
 Menschlichkeit (Stichworte: verwirklichte Menschenrechte – Anerkennung der Verschiedenheit 

um der Gleichheit Willen – Förderung gesellschaftlicher Veränderung und Entwicklung). 
 

Dahinter stehen Überlegungen zum Gegenstands-, Zuständigkeits- und Funktionsbereich der Sozialen 
Arbeit, wie: 
Soziale Arbeit bezieht sich auf ›das Soziale‹, also auf die permanente praktische soziale Aufgabe aus-
nahmslos aller Menschen, die von ihnen (mit-)gebildeten Interaktions- und Positionsstrukturen immer 
wieder bedürfnisgerecht auszugestalten und weiterzuentwickeln (Lösungen sozialer Probleme). Dabei 
sind sie gegen- und wechselseitig voneinander abhängig und tragen gemeinschaftlich Mitverantwor-
tung für menschen- und sozial gerechte Verhältnisse, auf der Grundlage der gegenseitigen Versiche-
rung des prinzipiellen Zugestehens von Rechten.  
Damit stellt sich für die Profession die Frage nach der sozialen Handlungskompetenz (individuelle 
Handlungsfähigkeit, kollektive Handlungsmöglichkeiten, strukturelle Handlungschancen) aller Men-
schen, das ›Soziale‹, die umgebende soziale Umwelt, gestalten und nutzen zu können.  
 

Dieser Kontext wird für die Soziale Arbeit zur moralischen Faktizität. Ihr obliegt eine Mit-Verantwor-
tung dafür, dass alle Menschen ihr moralisches Recht durchsetzen können müssen, ihre primären, se-
kundären und tertiären bio-psycho-sozialen Werte (nämlich ihre ›Bedürfnisse‹ [primary needs], ihre 
›existentiellen Interessen‹ und allenfalls ›berechtigten Wünsche‹) zu verwirklichen – im Gegenzug – 
dass alle Menschen eine Pflicht haben und erfüllen können müssen, andere bei der Verwirklichung 
primärer, sekundärer und tertiärer Werte zu unterstützen. Denn alle Menschen sind sich darin gleich, 
und es bleiben nur die Menschen, die solche Rechte und Pflichten durchsetzen können.  
 

Die Funktion und die moralische Verantwortung der Sozialen Arbeit liegt folglich darin, insbesondere 
dafür besorgt zu sein, dass sich die gesamte Handlungskompetenz– die sich zusammensetzt aus den 
Handlungs-Chancen, Handlungs-Möglichkeiten und Handlungs-Fähigkeiten – von konkreten Men-
schen in Bezug auf die Gestaltung und Nutzung ihrer sozialen Umgebungen und Netzwerke möglichst 
vollständig ausbilden kann und gegebenenfalls bei der Lösung der entsprechenden praktischen sozia-
len Aufgaben (›soziale Problem‹) behilflich zu sein. 
 
 
 
Dimension III: 
moralische Grundhaltungen bzw. Maximen  
 

Niveau 
1) Ganzheitlichkeit, Vertraulichkeit, Recht auf Entscheidungs- und Wahlfreiheit 
2) Gleichwertiger Zugang zu Ressourcen, Solidarität, Recht auf Partizipation 
3) Anfechtung institutioneller Unterdrückung, Zurückweisung jeglicher Diskriminierung, Anpran-

gerung ungerechter Politiken und Praktiken (professionelle Integrität) 
 
Aus der IFSW/IASSW-Definition von 2014 lassen sich nur sehr indirekt moralische Grundhaltungen bzw. 
Maximen herauslesen. Der Grund dafür liegt darin, dass für die IFSW bzw. die IASSW die Relativierun-
gen der Moralität, die der konkreten Praxis ›vor Ort‹ geschuldet sind, verständlicherweise nicht so 
einfach zu konzipieren sind, weil die Komplexität viel zu gross wäre. 
Korrespondierend mit ihrem ›Ethos‹ und ihrer ›Moralität‹ lassen sich für die Soziale Arbeit dennoch 
zentrale berufsmoralische Maximen – also eine ›Moral‹ rekonstruieren, deren Geltung durch Werteer-
wägungen und konkrete moralische Urteilsbildung in der Praxis durchzusetzen ist.  
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In der Lesart der Rekonstruktion, die sich aus der Kommission für Berufsethik von AvenirSocial heraus-
gebildet hat, betreffen die moralischen Imperative der Sozialen Arbeit insbesondere  
(1) die subsidiär agogische Unterstützung zur Realisierung des individuellen Menschseins und Men-

schwerdens (Stichworte dazu sind Ermächtigung, d. h. der Kompetenzerwerb zur Einforderung 
der zustehenden Rechte, und Befreiung, d. h. die Entlassung aus herrschaftlichen Abhängigkeiten; 
Menschenwürde – relational verstanden, d. h. als Qualität der auf die wechselseitigen Beziehun-
gen der Menschen abzielenden Handlungsweisen untereinander – und Erkennung der anderen 
Menschen als konkret andere, d. h. global alle aktuell lebenden und zukünftigen Menschen ein-
beziehend). 

 

(2) die strukturelle Unterstützung bei den sozialen Prozessen des zwischenmenschlichen Zusammen-
lebens (Stichworte dazu sind sozialer Zusammenhalt oder Kohäsion und soziale Gerechtigkeit, 
d. h. ausgleichende Gerechtigkeit und gemeinschaftliche Verantwortung, d. h. gelebte Solidarität, 
die niemanden im Stich lässt). 
 

(3) die politische Unterstützung bei den gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen im Hinblick auf 
die Schaffung menschengerechter Sozialstrukturen und -systeme (Stichworte dazu sind sozialer 
Wandel, d. h. gesellschaftliche Veränderung und Entwicklung; verwirklichte Menschenrechte und 
Anerkennung der Verschiedenheit um der Gleichheit Willen). 

 
Auch das GSWSEP von 2018 der IASSW ›verschleiert‹ die moralischen Grundhaltungen der Sozialen 
Arbeit mehr, als sie zu erhellen – hauptsächlich wegen der sehr vielfältig gehaltenen Abstraktionen 
ihrer Darstellung –, dafür ist ihre Skizze zu den Handlungsmaximen der Sozialen Arbeit um einiges er-
giebiger, als das bei der Definition von 2014 noch der Fall ist.  
 

 Korrespondierend mit der unbedingten Erkennung des/der konkret Anderen als unverwechsel-
bare, einzigartige Person bzw. der Menschenwürde, stehen Grundhaltungen wie ›den Menschen 
in ihrer Ganzheit zu begegnen‹, ›die Privatheit der und die Vertraulichkeit zu den Menschen zu 
schützen‹ oder ›die relative Autonomie und Selbstbestimmung als Recht auf Entscheidungshoheit, 
wenn keine Selbst- und Fremdgefährdung des Wohlbefindens vorliegt, zu respektieren‹ und wei-
tere Exempel im Vordergrund.  

 

 Korrespondierend mit der gemeinschaftlichen Verantwortung bzw. der sozialen Gerechtigkeit, 
spielen in erster Linie Grundhaltungen wie ›gleichwertigen Zugang zu Ressourcen zu ermöglichen‹, 
›solidarischen Austausch zu fördern‹ oder ›das Recht auf Partizipation umzusetzen‹ und andere 
mehr eine zentrale Rolle.  

 

 Korrespondierend mit der Anerkennung der Verschiedenheit (um der Gleichheit Willen) bzw. den 
Prinzipien der Menschenrechte, sind Grundhaltungen wie ›institutionelle und strukturelle Unter-
drückung und Ausbeutung anzufechten‹, ›jegliche Form von Diskriminierung strikt zurückzuwei-
sen‹ und/oder ›ungerechte Politiken und Praktiken, von wo auch immer sie ausgehen, anzupran-
gern‹.  

 
Insgesamt sind im GSWSEP 2018 all diese Grundhaltungen als professionelle Integrität gefasst. Diese 
Konzeption der Professionalität fördert zweifellos wichtige Vorteile für die Praxis.  
 

Ob darüber hinaus aber tatsächlich die wichtigsten Stichworte zusammengetragen sind, die für die 
praktisch orientierte exemplarische Behandlungen zentraler – den realen und fiktionalen Handlungen 
zugrundeliegenden – moralischer Prinzipien (bzw. an dieser Stelle: die wichtigsten moralischen Grund-
haltungen und Handlungsmaximen für die konkrete Praxis der Sozialen Arbeit) notwendig sind, ist 
schwer zu sagen, und wohl stark vom Kontext abhängig. Jedenfalls führten die analysierenden Diskus-
sionen des GSWSEP 2018 innerhalb der Kommission für Berufsethik von AvenirSocial zu keinen klaren 
Ergebnissen. 
 

Im Gegensatz zum GSWSEP 2018 konzipiert der aktuelle Kodex Soziale Arbeit Schweiz von AvenirSocial 
von 2010 die professionelle Integrität zwar nicht als Integrationsfigur, was wie gesagt gute Vorteile 
bringen könnte, dafür legt er Wert darauf, die moralischen Grundhaltungen und Handlungsmaximen 
explizit an einer professionstheoretischen Logik festzumachen.  
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Nach dieser Logik ist die professionelle Integrität zunächst gegenüber  
(1) der eigenen Person (KSAS 11) und  
(2) der Organisation des Sozialwesens (KSAS 13), bei der man angestellt ist, aber auch  
(3) den Kolleginnen und Kollegen der eigenen Profession (KSAS 15) geschuldet;  

vor allem aber stehen die Fachpersonen der Sozialen Arbeit auch gegenüber  
(4) den Klientinnen und Klienten (vgl. zweites Mandat) (KSAS 12),  
(5) der Gesellschaft, insb. vertreten durch die Sozialpolitik (vgl. erstes Mandat) (KSAS 14), und 
schliesslich  
(6) der Community der Sozialen Arbeit sowie den anderen sozial- und humanwissenschaftlichen 
Disziplinen (vgl. drittes Mandat) (KSAS 16)  

in einer Rechtfertigungsschuld und Begründungspflicht.  
 

(KSAS = Kodex Soziale Arbeit Schweiz 2010) 

 
Die professionstheoretische Logik der Zuständigkeit, Verantwortung und Kompetenzen 
 
3. Priorität                           2. Priorität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Priorität 

 

 

Zuständigkeitsbereiche, Verantwortungsarten und Kompetenzen in der Sozialen Arbeit            
Eigene Darstellung © Beat Schmocker 2018 
 
 

Kooperations- 
verhältnis 

1.Mandat 
Hilfe und Kontrolle 

(Doppelmandat) 
 

2.Mandat 
legitime Ansprüche sei-

tens der Menschen 

›Gesellschaft‹ 
 

Klient*innen 

Organisationen 
des Sozialwesens 

eigene Person 
als Fachperson 

andere Professionen und 
wissenschaftliche Disziplinen 

Profession / Disziplin 
Soziale Arbeit 

3.Mandat 
(1) objekt- und handlungstheoretisches Beschreibungs- und Erklärungswissen der Profession 
(2) Berufsethik (Kodex), axiologisches und moralphilosophisches Wissen der Sozialen Arbeit 

(3) die mit der Menschenwürde und sozialer Gerechtigkeit begründeten Menschenrechte 

Mitgliedschaft; Bürger*innenrechte und Bürger*innenpflichten 

Arbeitsverhältnis 
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Das berufsmoralische Begründungs- und Rechtfertigungsmuster 
 

Die Prozesse der Weiterentwicklung des Kodexes Soziale Arbeit Schweiz 2010, die Diskussionen zur 
IFSW/IASSW-Definition 2014 und des GSWSEP 2018 sowie der dazu publizierten Quellentexte zur Mo-
ralphilosophie der Sozialen Arbeit zeigen zusammenfassend und als Raster dargestellt, dass sich ihr 
berufsmoralisches Begründungs- und Rechtfertigungsmuster über die folgenden horizontalen und ver-
tikalen Achsen strukturiert: 
 

 Werte Sozialer Arbeit Normen Sozialer Arbeit Handlungs-Verantwor-
tung 

Menschlichkeit Prinzipien der  
Menschenrechte 

Gleichheit durch Anerken-
nung der Verschiedenheit 

Förderung des  
sozialen Wandels 

Mitmenschlichkeit soziale Gerechtigkeit 
 

gemeinschaftliche  
Verantwortung/Solidarität 

Förderung der 
Kohäsion 

Mensch Menschenwürde 
 

Erkennung jeder Person 
als einzigartige Ganzheit  

Förderung der 
Ermächtigung  

 
Vor diesem Hintergrund lassen sich in konkreten Praxissituationen dann auch die entsprechenden 
Grundhaltungen und Maximen für die Fachpersonen der Sozialen Arbeit rekonstruieren.  
 

Das GSWSEP von 2018 hat solche Rekonstruktionen verallgemeinert; und die Kommission für Berufs-
ethik von AvenirSocial hat diese in folgende zwölf berufsmoralische Imperative gefasst: 
 

Die ›12 Gebote‹ der Sozialen Arbeit: 
 

1. Anerkenne die inhärente Würde aller Menschen bedingungslos! 
2. Handle stets solidarisch und förderlich im Sinne der sozialen Gerechtigkeit!  
3. Setze dich nach Kräften und Möglichkeiten stets für die Durchsetzung der Menschenrechte und die 

Anerkennung der Verschiedenheit und der Gleichheit der Menschen ein! Tue dies insbesondere, 
indem du andere ermächtigst, ihrer Rechte selbst einzufordern und zu realisieren!  

4. Begegne Menschen ausnahmslos in ihrer ganzen Komplexität! Und sorge dich entsprechend um-
sichtig um ihre Belange! 

5. Sorge im Sinne einer professionellen Integrität stets für eine möglichst weitgehende Übereinstim-
mung zwischen den Werten der Sozialen Arbeit und deiner täglichen beruflichen Praxis! 

6. Gewährleiste und schütze grundsätzlich die Wahl- und Entscheidungsfreiheit der Personen, mit de-
nen du zusammenarbeitest! 

7. Weise jegliche Diskriminierung und Unterdrückung kompromisslos und strikte zurück! 
8. Basiere deine erhobenen Daten, Fakten und Informationen aus deinen Analysen und deinen Hand-

lungsevaluationen stets auf fachlich reflektiertes und berufsethisch korrektes Wissen! 
9. Fechte jede unrechtmässige und machtmissbräuchliche Praxis an, die im Namen der Sozialen Ar-

beit verübt wird! 
10. Fördere Vertrautheit und den Respekt vor Privatsphäre; übe volle Transparenz, wenn sich Ein-

schränkungen legitimerweise nicht vermeiden lassen! 
11. Fördere den Zugang für alle Menschen zu gleichwertigen natürlichen (Luft, Wasser), materiellen 

(z. B. Einkommen, Vermögen) und immateriellen (z. B. Bildung, Gesundheit) Ressourcen! 
12. Fördere die Partizipation, indem du Strukturen schaffst, durch welche insbesondere die Klientel 

der Sozialen Arbeit sich in und an ihrer Gesellschaft und an politischen Entscheidungen und Hand-
lungen, die ihr Leben betreffen, beteiligen können! 

 

 
Zu solchen ›Geboten‹, insbesondere aber zum intuitiven berufsmoralischen Begründungs- und Recht-
fertigungsmuster müssten die internationalen Verbände der Sozialen Arbeit nun verbindliche ›Eckda-
ten‹ entwickeln, nach denen sich dann die nationalen Kodizes ausrichten können. 
 

Wobei die (nationalen) Kodizes und andere berufsmoralischen Grundlagen dann auch immer noch nur 
die eine Seite des Bedarfs für die Praxis der Sozialen Arbeit abdecken.  
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Entscheidend ist dort die andere Seite, die Kompetenz zur Rekonstruktion der transformativen Zusam-
menhänge, die sich mit solchen ›Geboten‹ und ›Mustern‹ darstellen lassen. 
Denn die fachliche Qualität stellt sich erst mit der Kompetenz der Fachpersonen ein, solche ›Eckdaten‹ 
und die spezifischen moralischen Fakten (kontextabhängige ethischen Erkenntnisse) als rekonstruierte 
Zusammenhänge handlungsanleitend sichtbar zu machen.  
 
 

Das Verfahrens-Instrumentarium 
 
 

Diese ›andere Seite der Medaille‹ verlangt nach einem mit dem Grundlagen-Instrumentarium korres-
pondierenden Verfahrens-Instrumentarium. Das diesbezüglich wohl wichtigste Instrument, das sich in 
der Kommission für Berufsethik von AvenirSocial etabliert hat, ist die reflexive Kooperation, also die 
kollegiale berufsmoralische Beratung. In dieser Beratung ist die Voraussetzung für die die Frage, wie 
Fachpersonen der Sozialen Arbeit ganz praktisch zu berufsmoralischen Argumenten und einer rationa-
len Begründung von Werte-Entscheidungen gelangen, nicht in erster Linie eine moralphilosophische 
Expertise, sondern Methodenwissen, zunächst für das formallogisch korrekte Vorgehen im Prozess der 
kollegialen berufsmoralischen Beratung, und dann bestimmte Fertigkeiten, z.B. die Technik des Argu-
mentierens, und nicht zuletzt die habitualisierte Nutzung von ›Werkzeugen‹, z.B. ›Denkfiguren‹ und 
transformativen Verfahren.  
 

Berufsmoralische Instrumentarien müssen also nicht nur die moralphilosophischen Eckdaten der Sozi-
alen Arbeit repräsentieren, sondern auch heuristische Instrumente vorzeichnen, wie z.B. die Allge-
meine heuristische Denkfigur für das Erwägen berufsmoralischer Fragestellungen, die innerhalb der 
Kommission für Berufsethik von AvenirSocial entwickelt wurde, von der man sich beim individuellen 
oder kollegialen Erwägen berufsmoralischer Fragestellungen in der Sozialen Arbeit leiten lassen kann:  
 

 Wertewissen Normenwissen 
 
 
 
Gegenstandswissen 
 
 
 

 

›Können‹ 
Das Vermögen, die Expertise der  
Sozialen Arbeit aufgrund ihrer  
Gegenstandstheorie im weiten Sinne 
(Menschen und Soziale Systeme) 

 

›Dürfen‹ 
Das Erlaubte der Sozialen Arbeit bzw. 
das selbst auferlegt Verbotene auf-
grund ihrer Objekttheorie im engen 
Sinne (soziale Probleme und ihre  
Lösungen) 

 
 
 
Handlungswissen 
 
 
 

 

›Wollen‹ 
Die Absicht, das Zweckrationale der 
Sozialen Arbeit aufgrund ihrer spezi-
ellen deskriptiven und explanativen 
Handlungstheorie (allgemeine Ziele) 

 

›Sollen‹ 
Das, was die Soziale Arbeit von sich 
selbst erwartet; das selbst autori-
sierte Beauftragt-Sein aufgrund ihrer 
speziellen normativen Handlungsthe-
orie 

 

Allgemeine heuristische Denkfigur für das Erwägen berufsmoralischer Fragestellungen  
(eigene Darstellung). 
 
Die horizontale Differenzierung repräsentiert den moralphilosophischen Hintergrund  
(das Verhältnis von Werten und Normen) der Sozialen Arbeit. 
Die vertikale Differenzierung repräsentiert den fachtheoretischen Hintergrund  
(das Verhältnis zwischen Gegenstandswissen und Handlungswissen) dieser Profession.  
 

Mit den so entstehenden Grundkoordinaten können  
 die wichtigsten Ziele der Sozialen Arbeit (Wollen),  
 die zentralen Kompetenzen der Sozialen Arbeit (Können),  
 die Brennpunkte des Handlungsspektrums der Sozialen Arbeit (Dürfen) sowie  
 die in konkreten Situationen relevanten Handlungsimperative Sozialer Arbeit (Sollen)  
bestimmt und gegeneinander abgewogen werden.  
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Mit Inhalten ›gefüllt‹, macht die Denkfigur die grundsätzlichen moralischen Dimensionen der Sozialen 
Arbeit sichtbar, indem sich am Modell reflektieren lässt, 
 was wir in der Sozialen Arbeit tun wollen, 
 was wir in der Sozialen Arbeit tun können, 
 was wir in der Sozialen Arbeit tun dürfen, 
 was wir in der Sozialen Arbeit tun sollen. 
 

Zudem kann deutlich werden, worauf berufsmoralisches Erwägen aufbaut, nämlich auf:  
 dem Professionsmandat Sozialer Arbeit, das auf dem gründet, was wir tun können und was wir 

tun dürfen; 
 dem Wertegebäude der Sozialen Arbeit, das auf dem gebaut ist, was wir tun wollen und was wir 

tun können; 
 den Handlungsnormen Sozialer Arbeit, die über das bestimmt werden, was wir tun dürfen und was 

wir tun sollen; 
 der Handlungsverantwortung in der Sozialen Arbeit, die über das reflektiert wird, was wir tun 

wollen und was wir tun sollen. 
 

Bedeutsam dabei ist, dass sich 
 Können und Dürfen zueinander in ein (berufs-)politisches Verhältnis setzen lassen (Dürfen setzt 

Können voraus, und die Existenz einer Profession die Legitimität für dieses Dürfen),  
 Wollen und Sollen in ein handlungstheoretisches Verhältnis setzen lassen (Sollen [Handlungspläne] 

setzt Wollen [Handlungsziele] voraus). 
 

Darin kommt zum Ausdruck, dass Fachpersonen der Sozialen Arbeit aus berufspolitischen Gründen 
über das ›Können‹ und das ›Dürfen‹ beziehungsweise über die Werte und moralischen Normen der 
Sozialen Arbeit nachdenken und entsprechendes Wissen in den Fachdiskurs, aber auch in die sozialpo-
litischen Aushandlungsprozesse einbringen müssen. Dazu mögen sie – aus handlungstheoretischen 
Gründen – mit einbeziehen, was der wissenschaftliche Kanon Sozialer Arbeit an ›Wollen‹ einerseits 
und ›Sollen‹ andererseits beinhaltet, denn nur so (also ›integriert‹) kontrollieren sie die Qualität ihres 
Handelns und identifizieren es als professionell. 
 

Die Moralität der Sozialen Arbeit, der ›Sinnhorizont‹ professioneller Praxis, verknüpft also sozusagen 
als ›Scharnier‹ ihr Ethos und ihre Moral wie auch ihre Berufspolitik und Handlungstheorie miteinander.  
Damit können Fachpersonen der Sozialen Arbeit in der Praxis für beliebige, jedoch stets konkrete 
Handlungssituationen Rechenschaft ablegen über das Können und Dürfen wie über das Wollen und 
Sollen ihrer Profession. So begründen sie einerseits – zur eigenen Sicherheit – ihr Tun fachlich, und 
legitimieren oder verteidigen andererseits – im Hinblick auf die Stärkung ihrer Profession – die Inter-
ventionsformen der Sozialen Arbeit gegen aussen (sozial-)politisch.  
 

Oder auf eine ganz praktische Weise gesagt: Die Arbeit mit diesem heuristischen Denkmodell hilft, 
relevante Argumente für die Werteerwägungen und -begründungen zu sortieren und zu gewichten. 
Was aber innerhalb einer Profession oder für eine Profession gelten soll, wie Sachverhalte und Hand-
lungssituationen also letztlich zu bewerten sind, das ist Sache des internen kollegialen Diskurses. Dabei 
ist die kollegiale berufsethische Beratung die Methode der Wahl.  
 
 
Die Praxis der kollegialen berufsmoralischen Beratung 
 

Die kollegiale Beratung ist ein Engagement, bei der Kolleginnen und Kollegen gemeinsam berufsethi-
sche und moralische Fragestellungen des Praxisalltags erörtern und mögliche Antworten erwägen. Der 
Begriff ›Beratung‹ wird somit im Sinne von Konvent, beratende Versammlung, beratschlagen (den 
Kreis zur Beratung schliessen) verwendet und meint das Zusammenkommen von Kolleginnen und Kol-
legen, um über eine Sache ihres Gegenstandsbereichs zu beraten, also gemeinsam eine Fragestellung 
der aktuellen Praxis zu betrachten und gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten. 
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Bei der kollegialen Ethikberatung geht es folglich nicht darum, moralische Letztbegründungen zu ent-
wickeln, sondern auf ethische und/oder moralische Fragen aus der Praxis mögliche und alternative 
Antworten zu finden.  
Allerdings sollen diese Antworten explizit dem Wesen der Profession, zu der das sich beratende Kolle-
gium zusammenfindet (in unserem Fall der Sozialen Arbeit), entsprechen und deren Standpunkt (also 
den Standpunkt der Sozialen Arbeit) repräsentieren. Explizit wird dies insbesondere, wenn die Antwor-
ten als Auslegung des Berufskodexes ausfallen. Sich daran zu orientieren, hilft nicht nur in der Praxis, 
sondern es werden auch die moralische Urteilskraft gefördert und die Debatten über relevante Moral-
fragen der Profession intern und extern kultiviert.  
 

Zu unterstreichen ist die Anforderung zur Bereitschaft, auf eine rationale Begründung hinzuarbeiten 
und sich dabei auf die Strukturierung der beratenden Diskussionen einzulassen. Ähnlich wie in der 
Supervision oder Intervision sind solche Diskussionen heuristisch, zeitlich und funktionsbezogen zu dif-
ferenzieren und zu strukturieren.  
Es braucht eine formale Gesprächsführung, unter Umständen eine Moderatorin oder einen Modera-
tor, einen Zeitplan, die systematische Bearbeitung der verschiedenen Wissensformen, die schliesslich 
eine rationale Begründung ausmachen, und die gegenseitige Befähigung, Fragestellungen präzise zu 
formulieren, Hypothesen korrekt zu entwickeln usw.  
 

Zur kritischen Prüfung gehört auch die spezifische Entwicklung von Kriterien für die Beurteilung der 
›Güte‹ von Gründen und Argumenten, z.B. das Kriterium der Nachvollziehbarkeit. Weil im Diskurs (heu-
ristisch begründet) grundsätzlich alle Argumentationsformen und normativen Überzeugungen zuge-
lassen sind, ist es in Bezug auf die ethische Legitimität zwingend, dass die an der kollegialen Beratung 
Beteiligten die aufgeführten Gründe aus der Perspektive aller an der zur Debatte stehenden Hand-
lungssituation Beteiligten nachvollziehen können.  
Kollegiale Ethikberatung ist so gesehen immer auf eine Argumentationstheorie angewiesen, die den 
Umgang mit heterogenen Gründen und Argumenten klärt. 
 
Der handlungstheoretisch begründete Analyseprozess in der kollegialen berufsethischen Beratung dif-
ferenziert fünf grundsätzlich verschiedene kognitive Operationen und integriert die daraus resultieren-
den Wissensbestandteile. Denn jede einzelne kognitive Operation ist mit einer speziellen Wissensform 
wissenschaftlichen Wissens verknüpft.  
Deren Bearbeitung führt zu unterschiedlichen Formen von Ergebnissen, die anschliessend zu einer 
schlüssigen Argumentation integriert werden können.  
 

Diese kognitiven Operationen bewirken zum einen drei verschiedene Rekonstruktionen, nämlich die 
Rekonstruktion: 
 

 der berufsmoralisch (!) relevanten Situation (Beschreibung in eindeutigen Begriffen), 
 der zu problematisierenden Aspekte (Eingrenzung zur Fragestellung und Erklärungshypothesen), 
 der berufsethischen Argumente und berufsmoralischen Optionen (Analyse der problematisierten 

Aspekte mittels berufsethischer Theorie und Formulierung von Lösungsalternativen), 
 

sowie zwei normative Argumentationen, nämlich  
 die berufsethische Bewertung (Beurteilung aufgrund rationaler Begründung) und  
 die Entscheidung (Schlussfolgerung aus der begründeten Bewertung).  
 

 
Daraus ergibt sich folgender Leitfaden für die kollegiale berufsmoralische Beratung: 
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Leitfaden für die kollegiale berufsmoralische Beratung 
 
1. Analytische Rekonstruktionen 
 
 

Situationsbeschreibung 
 
 

Kognitive Operation:  Rekonstruktion der berufsmoralisch relevanten Situation 
 

Fragestellung: Was ist die moralische Situation insgesamt? Worum geht es berufs-
ethisch reflektiert? 

 

Rationalitäts-Indikatoren:  – Die verwendeten Begriffe und Daten sind hinterfragt und überprüft, 
– die widerstreitenden Interessen vollständig erfasst und  

 – die Handlungsalternativen realistisch eingeschätzt! 
 
 
 
 

Ethisch-moralische Fragen 
 

Kognitive Operation:  Problematisierung dieser Situationsaspekte, gefasst in zu bearbei-
tende ethische und/oder moralische Fragestellungen 

 

Fragestellung: Welche zentrale moralische Fragestellung soll bearbeitet werden? 
Weshalb? Gegebenenfalls: Welche berufsethische Problematik ist von 
uns zu bearbeiten? 

 

Rationalitäts-Indikatoren:  – Die verletzten Werte und Normen sind herauskristallisiert,  
 – die ethischen Dilemmata benannt,  
 – die zentralen ethischen, berufsmoralischen Fragen identifiziert,  
 – die Fragestellungen zu den anstehenden Werteerwägungen  
 und moralischen Handlungsentscheidungen in Termini der Berufsethik 

ausreichend klar formuliert! 
 
 
 
 

Analyse 
 

Kognitive Operation:  Berufsethische Argumentation oder/und berufsmoralische Erwägun-
gen (Suche nach integrierten Argumenten) 

 

Fragestellung: Mit welchen berufsethischen Modellen (Wertetheorien) können wel-
che moralisch legitimen Optionen erwogen werden? Welche berufs-
moralischen Handlungsoptionen (z. B.: berufsmoralisch geboten/er-
laubt/verboten ist: …) ergeben sich aus solchen Erwägungen? 

 

Rationalitäts-Indikatoren:  – Die infrage kommenden, dem Gegenstandswissen und dem  
 Wertewissen der Sozialen Arbeit entsprechenden, ethischen  
 Erklärungen und Modelle sind erläutert und integriert, 
 – die davon ausgehenden Argumentationslinien skizziert!  
 
2. Normative Argumentation 
 
 

Beurteilung 
 

Kognitive Operation:  Berufsethische Bewertung, evaluativ-rationales, erwägendes Begrün-
den (Gewichten der Argumente) 

 

Fragestellung: Mit welchen Bewertungen lassen sich die ausgearbeiteten optionalen 
Erwägungen (die integrierten Argumente) begründen (z.B.: Es ist be-
rufsmoralisch geboten, weil … [es folgt eine rationale Erklärung])? 

 

Rationalitäts-Indikatoren:  – Die ethischen/moralischen Argumentationen sind auf ihren  
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  Gehalt und ihre Qualität hin geprüft,  
 – die infrage kommenden Normen und Prinzipien (Handlungsmaximen) 

sind vor diesem Hintergrund kritisch erwogen und begründet,  
 – die Rolle der Intuition und der Gefühle im Beurteilungsprozess ist er-

kannt und kontrolliert! 
 
 

Entscheidung 
 

Kognitive Operation:  Präferenzielle Entscheidung, Werturteil 
 

Fragestellung: Welche Option ist aus welchen Gründen (Argumente) zu wählen und 
vom Standpunkt der Sozialen Arbeit aus zu verteidigen? 

 

Rationalitäts-Indikatoren:  – Der eingenommene Standpunkt der Moralität der Sozialen Arbeit ist 
konkretisiert und deklariert,  

 – die Schlussfolgerungen sind stringent gezogen,  
 – die Lösung des moralischen-ethischen Problems ist skizziert, 
 – eine Entscheidung mit «Allgemeinheitsanspruch» (im Sinne der Lö-

sung) ist gefällt! 
 
Im Zusammenhang mit berufsmoralischen Dilemmata oder berufsethischer Entscheidungsfindung sind 
im Übrigen immer Wertfragen (und nicht Handlungsfragen!) zu klären und entsprechende Antworten 
zu finden, wie sie für die Soziale Arbeit typisch sind.  
Und im Prozess des professionellen Handelns muss das, was zuvor beschrieben, erklärt und prognos-
tiziert wurde, vor allem bewertet, d. h. gestützt auf das ›Wertegebäude‹ der Sozialen Arbeit nochmals 
evaluativ und/oder normativ und/oder präskriptiv erörtert werden, bzw. es müssen Antworten auf die 
Frage »Was ist aus Sicht der Sozialen Arbeit ›gut‹ oder ›moralisch geboten‹?« gefunden werden. Dabei 
meint  
 evaluativ: Werturteile, also Erwägungen zur Frage: Wie schätzen wir (Fachpersonen der Sozialen 

Arbeit) vom Standpunkt unserer Profession aus betrachtet die Situation ein?  
 normativ: Vorschriften und Verbote: Was sollen/dürfen wir (alle Menschen, insb. aber gesell-

schaftliche Repräsentanten) vom Standpunkt der Sozialen Arbeit aus betrachtet tun/lassen?  
 präskriptiv: Perspektiven: Was können wir (d. h. alle Menschen und Gemeinschaften) vom Stand-

punkt der Sozialen Arbeit aus betrachtet tun?  
 
 

Schliesslich kommen die Fachpersonen der Sozialen Arbeit nicht umhin, sich vor dem Hintergrund der 
unbedingten Moralität ihrer Profession mit ihrer eigenen moralischen Urteilskraft auf die durch unzäh-
lige Rahmenbedingungen bedingte Praxis zu beziehen. Folglich heisst ›gut sein wollen‹ nicht, immer 
alles perfekt richtig zu machen, sondern auch in der vielschichtigen und widersprüchlichen Praxis – als 
roten Faden sozusagen – eine feste Grundhaltung einzunehmen und sich daran zu orientieren. Dazu 
ist kontinuierlich ein Sinnhorizont zu internalisieren und dieser entlang der Berufsethik und des Berufs-
kodexes immer wieder neu zu reflektieren und auf die Moralität der Sozialen Arbeit hin auszurichten.  
 

Moralische Kompetenz im Sinne der Sozialen Arbeit besitzen meint folglich, aus einer solchen Grund-
haltung heraus zu handeln, also im Bereich der Praxis mit Einsicht, Besonnenheit, reflexiver Distanz, 
Entschlusskraft und Verantwortungsbewusstsein aus dem, was in den nationalen berufsmoralischen 
Argumentarien und den internationalen Statements zu den Prinzipien der Sozialen Arbeit exemplarisch 
dargestellt wird, autonom auswählen und schlussendlich auch Auskunft über das professionelle Hand-
lungsverständnis geben zu können. 
 

Voraussetzung dafür sind qualitativ hochstehende moralphilosophische Grundlagen und berufsmora-
lische Instrumente, die durch die internationalen Dachorganisationen der Sozialen Arbeit vorbereitet 
und durch die nationalen Berufsverbände umgesetzt werden. 
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